Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)

LDG 2001

Information und Umsetzung
des
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes
ab 1.9.2005 an den
allgemein bildenden Pflichtschulen
fur den Bereich des
Landesschulrates fur Steiermark

Rechtsgrundlagen:

1) Budgetbegleitgesetz 2002, BGBI., Teil I, Nr. 47 vom 08.05.2001

2) Budgetbegleitgesetz 2006, BGBI.Nr. 23 vom 27.04.2005
(Artikel 5, Ziffer 2: die Jahresnorm gilt ab 01.09.2005 auf unbestimmte Zeit)

3) Erlass des bm:bwk vom 31.05.2005 GZ.: 722/0008-111/7/2005:

In Beantwortung von Anfragen und im Interesse einer einheitlichen Vorgehensweise wird
fur Lehrer und Lehrerinnen an allgemein bildenden Pflichtschulen fir das Schuljahr 2005/
06 die Jahresnorm mit 1784 Stunden festgelegt.

Fur Lehrer und Lehrerinnen, denen bei einer Tatigkeit in der Verwaltung ein Anspruch auf
eine zuséatzliche Urlaubswoche zukadme (25 Dienstjahre), sind die oben angefiihrten
Stunden um 40 Jahresstunden zu vermindern.
Fur die Bundesministerin:
Sekt.Chef Mag. Wolfgang Stelzmuller

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen, die in diesem Erlass sprachlich in der
mannlichen Form verwendet werden, gelten sinngemal auch in der weiblichen Form.

Wir, die Abteilung A 1, sind fur Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -1-
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ABKURZUNGEN

APS Allgemein bildende Pflichtschule(n)

ASO Allgemeine Sonderschule

BDG Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979

BMBWK Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und Kultur

BMOLS Bundesministerium fur offentliche Leistung und Sport

BSR Bezirksschulrat

BNW Beschéftigungsnachweis

DJ Dienstjahr(e)

Dltm. Dienstleistungsmonat

DMDL Dauermehrdienstleistung

ECDL European Computer Driving Licence® (Europaischer Computer Fiihrerschein)

EMDL Einzelmehrdienstleistung

FSE Flexibler Schuleingangsbereich

GehG Gehaltsgesetz 1956

GOD Gewerkschaft Offentlicher Dienst

GTS Ganztagige Schulform(en)

Herabs. Herabsetzung

HS Hauptschule(n)

IKL Interkulturelles Lernen

JN Jahresnorm

Jwstd. Jahreswochenstunde(n)

Kl Klasse(n)

LDG Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984

LdU Leistungsdifferenzierter Unterricht

LF Lebende Fremdsprache

LFV Lehrfacherverteilung

MDL Mehrdienstleistung

PTS Polytechnische Schule

RS Realschule

NF Nationalfeiertag

SCHILF Schulinterne Lehrerfortbildung

SchUG Schulunterrichtsgesetz 1974

SchzG Schulzeitgesetz 1985

SGA Schulgemeinschaftsausschuss

SJ Schuljahr

SPF Sonderpéadagogischer Férderbedarf

SPZ Sonderpéadagogisches Zentrum

SS Sonderschule

Std. Stunde(n)

SVA Schulveranstaltung(en)

TB Tatigkeitsbereich der Jahresnorm

uJ Unterrichtsjahr

ov Uberstellungsverlust

VS Volksschule

wUv wochentliche Unterrichtsverpflichtung

Ustd. Unterrichtsstunde(n)

VBG Vertragsbedienstetengesetz 1948

Wstd. Wochenstunde(n)

RUNDUNGSBESTIMMUNGEN

Das Ergebnis aus einer Grundrechnungsart ist auf zwei Dezimalstellen zu runden (wenn die 3. Dezimalstelle
5 oder hoher ist, so ist die 2. Dezimalstelle um 1 zu erhéhen, zB: 0,545 = 0,55; wenn die 3. Dezimalstelle 4
oder niedriger ist, so ist diese wegzulassen, zB: 1,673 = 1,67).

Rundung von Unterrichtsstunden: Ergeben sich bei der Berechnung von Unterrichtsstunden Bruchteile,

so ist immer auf halbe bzw. ganze Unterrichtsstunden zu runden (zB: 1,498 = 1,50; 1,84 = 2,00).
Ausnahme: Mitverwendung an Bundesschulen (8 22 LDG) — siehe auch Seite 22.
Rundung der ,anteiligen* Jahresnorm: Bei der Berechnung der Jahresnorm ist das Endergebnis auf gan-

ze Stunden zu runden (zB: 405,503 = 406; 1398,496 = 1398). Siehe auch die Seiten 19 ff.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23

DVR: 0064360
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Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)

Die JAHRESNORM

Die Arbeitszeit der Lehrer an allgemein bildenden Pflichtschulen ist ab 01.09.2001 uber
eine Jahresnorm geregelt, die der regelmaRigen Arbeitszeit (5 Arbeitstage zu je 8 Stunden
= 40-Stunden-Woche) der Bediensteten im 6ffentlichen Dienst entspricht.

Bei dem fur Lehrer geltenden Modell der Jahresnorm ist der Entfall von Dienstleistungen
an Feiertagen, Urlaubstagen und schulfreien (auch autonomen) Tagen bereits in der Jah-
resnorm und der gesetzlich vorgesehenen Aufteilung auf die einzelnen Tatigkeitsbereiche
(A, B, C) berticksichtigt. Diese Jahresnorm unterliegt jahrlich, durch die beweglichen Feier-
tage verursacht, leichten Veranderungen und verringert sich — gleich wie bei einem Beam-
ten der allgemeinen Verwaltung - ab dem 26. Dienstjahr um 40 Stunden (5 Arbeitstage
mal 8 Stunden), analog der Urlaubsregelung in der allgemeinen Verwaltung. Dabei sind
gegebenenfalls auch die Sonderbestimmungen beziiglich der Urlaubsregelung fur Behin-
derte (Erh6hung des Urlaubsausmalles) zu beachten.

Die Grundparameter fir die Errechnung der Jahresnorm fur den Lehrer sind Jahresar-
beitsstunden, Arbeitstage pro Jahr, Offnungstage der Schule, sowie Unterrichtsstunden,
die aus einer wochentlichen Unterrichtsverpflichtung abgeleitet werden.

Unter Berucksichtigung

=>» der Aufteilung der Jahresnorm auf die drei Tatigkeitsbereiche (A, B, C) mit bestimmten
GrolR3en,

= der Zeitkomponente des Unterrichtsbetriebes flr die Dauer des Unterrichtsjahres (aus-
gehend von durchschnittlich 180 Offnungstagen der Schule ergeben sich bei einer 5-Tage-
Woche 36 Wochen mit Unterrichtsbetrieb) und

=>» des Dienstalters des Lehrers

wird die wochentliche Arbeitsverpflichtung und damit auch die woéchentliche Unterrichts-
verpflichtung (wUv) des Lehrers gebildet.

Fur die Umsetzung in die Praxis wird letztendlich die Unterrichtsverpflichtung in Wo-
chenstunden und die restliche Arbeitszeit in Jahresstunden gemessen.

Verglichen mit dem bis zum 31.08.2001 giiltigen System einer wéchentlichen Lehrver-
pflichtung soll ein Rahmen von 720 bis 792 eine wdchentliche Unterrichtsverpflichtung
von 20 bis 22 Stunden pro Woche abbilden:

Unterrichtsverpflichtung in Std.
Tag 4 4,2 4.4
Woche (= Tag x 5) 20 21 22
Unterrichtsjahr (= Tag x 180 oder Woche x 36) 720 756 792

Der Mittelwert der Ustd. pro Tag multipliziert mit den Offnungstagen der Schule ergibt den
Rahmen der Jahresnorm der Ustd. (4 x 180 = 720; 4,2 x 180 = 756; 4,4 x 180 = 792).

Die jeweiligen Werte des Rahmens der Jahresnorm dividiert durch die 36 Wochen (180 : 5
= 36) mit Unterrichtsbetrieb ergeben wieder die wUv von 20 bis 22 Ustd.

Ausgehend von der wUv (mal 36 Wochen) werden die Tatigkeitsbereiche B und C gebil-
det.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -4 -
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Landesschulrat fiir Steiermark

Die konkrete Stundenzahl der Jahresnorm wird jahrlich vom Bundesministerium fur Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur mit Erlass bekannt gegeben werden.

Die Jahresnorm betragt fur jeden Lehrer
fur das Schuljahr 2005/06
bis zur Vollendung des 25. Dienstjahres 1784 Stunden,

ab dem 26. Dienstjahr 1744 Stunden
und wird bei Vorliegen einer Invaliditat um bis zu 48 Stunden weiter vermindert.

Im Rahmen der Jahresnorm besteht das Unterrichtsjahr aus
> 180 Tagen oder
> 36 Wochen (a: 5 Tage) oder
= 10 Monaten (a: 3,6 Wochen)

Der Leiter der Schule hat vor Beginn eines jeden Schuljahres fur jeden Lehrer das
Ausmal der 3 Tatigkeitsbereiche der Jahresnorm schriftlich festzulegen.

Die Jahresnorm ist eine Diensteinteilung, die daher auch den Regelungen des Bun-
despersonalvertretungsgesetzes unterliegt. Anderungen, die wahrend des Unter-
richtsjahres erforderlich werden sollten, sind ebenfalls in dieser Form zu behandeln.
Die Schulaufsicht ist aufgrund ihrer Dienstanweisung verpflichtet, den Umgang der
Schule mit ihren Ressourcen zu kontrollieren und die RechtméaRigkeit, Zweckma-
RBigkeit sowie Wirtschaftlichkeit dieser Diensteinteilungen zu beobachten.

Die Jahresnorm gliedert sich in

3 TATIGKEITSBEREICHE:

bis zur Vollendung des 25. Dienstjahres Jahresstunden | Wstd. | gesamt
TB A: |Unterricht, Aufsicht ... 720 -792 | 20-22

TB B: [Vor-, Nachbereitung, Korrektur ...... 600 - 660 - 1784
TB C. |Sonstige Tatigkeiten ... 332 - 464 -

ab dem 26. Dienstjahr Jahresstunden | Wstd. | gesamt
TB A: |Unterricht, Aufsicht ... 720 -792 | 20-22

TB B: |Vor-, Nachbereitung, Korrektur ....... 600 - 660 -- 1744
TB C. |Sonstige Tatigkeiten ... 292 - 424 --

Bei bestimmten Verwendungen (Leiter, Unterschreitung, Verminderung) weichen die einzel-
nen GroRen von den oben angefiihrten Zahlen ab.

Die Jahresnorm betrug fir jeden Lehrer fir das Schuljahr
2001/02 und 2002/03: 1776 bzw. 1736 Stunden,
2003/04: 1792 bzw. 1752 Stunden und fur

2004/05: 1784 bzw. 1744 Stunden

Wir, die Abteilung A 1, sind flir Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung;

8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -

5 -



Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)
LANDESSCHULRAT FUR STEIERMARK
GZ.: | Pe 2/43-2002 vom 21.03.2002 Sachbearbeiter: Hofrat Dr. Rumpler
An den

Zentralausschuss fur Landeslehrer

Gemall § 2 Abs.7 des Steierméarkischen Schulzeit-Ausfiihrungsgesetzes kdnnen vom
Schulforum gemanR § 63a Abs. 12 SchUG bzw. § 64 Abs.11 SchUG bis zu funf Schultage
aus Anlassen des schulischen oder sonstigen 6ffentlichen Lebens schulfrei erklart werden;
es sind die Lehrer und Erziehungsberechtigten anzuhoren, soweit sie nicht ohnehin Mit-
glieder des Schulforums bzw. Schulgemeinschaftsausschusses sind. Ferner kann der Be-
zirksschulrat in besonderen Fallen des schulischen oder sonstigen 6ffentlichen Lebens ei-
nen weiteren Tag durch Verordnung schulfrei erklaren.
Aus diesen Bestimmungen resultiert nicht nur die ausschliel3liche Kompetenz des Schulfo-
rums bzw. des Schulgemeinschaftsausschusses zur Schulfreierklarung im Sinne der zitier-
ten Gesetzesbestimmungen, sondern auch die Verpflichtung des betreffenden schulge-
meinschaftlichen Gremiums, den fur die Beschlussfassung erforderlichen Anlass des
schulischen oder sonstigen offentlichen Lebens zu definieren. Eine isolierte, d.h. ohne Be-
zug auf einen solchen Anlass erfolgte Beschlussfassung ware rechtswidrig.
~Schulfrei“ bedeutet, dass an den betreffenden Tagen keine Unterrichtsveranstaltungen
stattfinden und daher fur die Schuler keine Verpflichtung (und nattrlich auch keine Még-
lichkeit) zum Schulbesuch besteht.
Zur Frage, ob bzw. inwieweit Lehrer an solchen schulfreien Tagen zu Dienstleistungen
verpflichtet werden kdnnen, stellt 8 7 Abs. 1 Stmk.SchulzeitAusfG klar, dass die Bestim-
mungen dieses Gesetzes sich auf das Verhaltnis zwischen Schule und Schiler beziehen.
Unberdhrt davon bleiben Regelungen uber die Arbeitszeit der Lehrer und der sonstigen
den Schulen zur Dienstleistung zugewiesenen Personen.
Diesbezuglich weist § 56 Abs.2 LDG 1984 darauf hin, dass an den sonstigen schulfreien
Tagen (um solche handelt es sich bei den in Rede stehenden sogenannten schulautonom
freien Tagen) keine Verpflichtung zur Dienstleistung besteht, wenn nicht besondere dienst-
liche Verhéaltnisse entgegenstehen.
Im Lichte dieser Bestimmungen erweist sich zun&chst einmal die Frage nach der Zul&s-
sigkeit einer ,Umwandlung von schulautonomen Tagen in eine zentrale Fortbildungsver-
anstaltung” nur in jenen Fallen als zielfiihrend, in denen die Schulfreierklarung mit einer
bestimmten Widmung verbunden wird, die eine gleichzeitige andere Téatigkeit ausschlief3t.
Wird beispielsweise ein Tag zwecks Durchfuhrung einer schulinternen Fortbildungsveran-
staltung schulautonom frei erklart, schlie3t das den Besuch einer gleichzeitig stattfinden-
den zentralen Fortbildungsveranstaltung aus, sofern dem Schulforum bzw. SGA zur Zeit
der Beschlussfassung die Tatsache, dass am selben Tag eine verpflichtende zentrale
Veranstaltung stattfindet, noch nicht bekannt war. Die Abwesenheit von Lehrern von einer
solchen zentralen Fortbildungsveranstaltung aus dem Grund der Teilnahme an einer zeit-
lich konkurrierenden schulinternen Fortbildungsveranstaltung ware dann als gerechtfertigt
anzusehen.
Wird daher an einem gemal § 2 Abs. 7 Steierm.Schulzeit-Ausfiihrungsgesetz schulfrei er-
klartem Tag von der Schulbehorde eine flr die Lehrer verbindliche Fortbildungsveranstal-
tung anberaumt, kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass es sich dabei
um besondere dienstliche Verhaltnisse handelt, die den Lehrer zu einer Dienstleistung
verpflichten.

Fur den Amtsfihrenden Préasidenten:

Dr. Rumpler eh.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -5a -
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* Auszug aus dem Ergebnisprotokoll des Lenkungsausschusses des LSR zum LDG:
(30.04.2002)

Es kann aber wahrend des UJ Unvorhergesehenes geschehen. Aus diesem Grund sind
Anderungen der Jahresnorm zwar moglich, es darf aber — unbeschadet der gesetzlichen
Zustandigkeit und Verantwortung des Schulleiters — keine einseitigen Anderungen von
Konferenzbeschlissen durch den Schulleiter erfolgen.

Diensteinteilung i.S. 8 9 SchUG und PVG. Im Bereich der Ziffer 3 ist vom Schulleiter Flexi-
bilitat insofern gefordert, als ein Dispositionsspielraum fur ,Unvorhergesehenes* bertck-
sichtigt werden sollte, etwa im Bereich der Pauschalierung der Jahresnorm bei projektbe-
zogenen Tatigkeiten, gleichzeitig aber sichergestellt werden muss, dass keine Stunden
ungenutzt verfallen. Grundsatzlich liegt es im Wesen einer Pauschalierung, so wie das im
LDG Neu grundgelegt ist, dass es in der Praxis zu Abweichungen vom Pauschale nach
oben und unten kommen kann. Jedenfalls ist die Schulaufsicht, sprich der BSI aufgefor-
dert, zentrale Veranstaltungen so rechtzeitig zu Beginn des Jahres zu planen, dass sie
von den Schulleitern bei der Festlegung der Jahresnorm beriicksichtigt werden kénnen.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -5b -
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DIENSTALTER
(§ 43 Abs. 1 LDG,; § 20c GehG; § 65 ff BDG)

Wie bereits eingangs erwahnt, ist das Dienstalter des Lehrers fur die Hohe der Jahres-
norm mit ausschlaggebend und zwar im Ausmalf3 von 40 Stunden (5 Tage mal 8 Stunden)
ausschlieRlich fur den Tatigkeitsbereich C.

Die unterschiedliche Hohe der Jahresnorm ist damit begriindet, dass der Beamte im Ver-
waltungsbereich unter 25 Dienstjahren einen Urlaubsanspruch von 25 Tagen, bei einer
Dienstzeit von mehr als 25 Jahren einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen hat.

Der Vergleichsurlaubsanspruch richtet sich nach der fur die Vorrickung in héhere Bezilige
mafgeblichen Zeit.

Entsprechend dem Urlaubsausmalf} fiir den Beamten ist auch beim Landeslehrer, fir den
die Funftagewoche gilt, die Jahresnorm so umzurechnen, dass an Stelle von sechs Werk-
tagen funf Arbeitstage treten.

Grundsatzlich ist bei der Berechnung des Urlaubsstichtages der Anfallstag fiir das 25-
jahrige Dienstjubilaum heranzuziehen.

Jubilaumsstichtag = Urlaubsstichtag

= Wenn der Urlaubsstichtag bis zum 30.09. anfallt,
gilt die JN von 1744 ab Beginn des Schuljahres in diesem Kalenderjahr.
= Wenn der Urlaubsstichtag ab dem 01.10. anféllt,
gilt die IN von 1744 ab Beginn des nachsten Schuljahres.

Spatester Anfallstag des Urlaubsstichtages fir die JN von 1744 im
SJ 2005/06: 30.09.1980

Wochentliche Unterrichtsverpflichtung (wUv)

Die wochentliche Unterrichtsverpflichtung ergibt sich nach Abzug bzw. Verminderung
durch Unterrichts- bzw. Verwaltungsstunden von der grundséatzlichen wdchentlichen Lehr-
verpflichtung (20, 21, 22), die dem Lehrer / Leiter nach dem Lehrplan und den Bestim-
mungen des LDG zugewiesen wird.

Wir, die Abteilung A 1, sind flir Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -6 -
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Die 3 TATIGKEITSBEREICHE:

Tatigkeitsbereich A

(Tatigkeiten im Kontakt mit Schilern)
(8 43 Abs. Ziffer 1)

Dieser Bereich umfasst die Stunden fir die Unterrichtsverpflichtung (= Tatigkeiten im
Kontakt mit Schilern) und die Stunden fur die damit im Zusammenhang stehende gesetz-
lich vorgeschriebene Aufsichtspflicht im Ausmald von 720 bis 792 Jahresstunden.

durch 36 Wochen (180 : 5)
Jahresstunden . .
ergibt eine wUv von
720 20 Wstd.
756 21 Wstd. *
792 22 Wstd. *

* abgesehen von Unterschreitung (siehe Seite 12)

Grundsatzlich betragt die wochentliche Unterrichtsverpflichtung fir

Tatigkeitsbereich A wUv JN
Schulleiter (an allen Schulformen der APS) 20 720
Lehrer an VS, SS (ausgenommen SS nach dem Lehrplan der HS) 22 792
Lehrer an HS, RS, PTS und SS nach dem Lehrplan der HS, RS, PTS 21 756
Lehrer fur einzelne Gegenstande (zB: RL, L. WE, IKL¥) 22 792
Zweitlehrer in VS- und HS-Integrationsklassen 22 792
Mobil tatiger Lehrer im Bereich der Sonderpadagogik (wie zB SHL,
22 792
Beratungslehrer)

Der Lehrer in Mischverwendung (VS, HS) ist der wUv zuzuordnen, die die Mehrzahl an
Ustd. des Lehrers ergibt (zB: 4 HS, 18 VS: Zuordnung zur wUv 22).

Eine Anderung der wUv wahrend des Unterrichtsjahres ist wegen der zu andernden Ho-
he der JN nach Mdglichkeit zu vermeiden!

Fur die Zuordnung zu einer der oben angefihrten wUv, die vom Leiter durchzuftihren
ist, ist primar der Lehrplan, nach dem der Lehrer unterrichtet, maRgeblich.

Die Zuteilung der Stundenkontingente auf Grund des Stellenplanes wurde entsprechend
der obigen Tabelle auf der Basis einer wUv von 21 bzw. 22 Stunden vorgenommen. Auch
das auf den Leiter entfallende stellenplanwirksame Kontingent ist mit 21 bzw. 22
Stunden zu berechnen (unbeschadet der festzusetzenden wUv bzw. der Supplierver-
pflichtung).

Im Rahmen der flexiblen Jahresnorm kann in duRersten Ausnahmefallen durch den Leiter
fr den Lehrer eine von der obigen Tabelle abweichende wUv festgelegt werden, wenn

=>» es fur die Aufrechterhaltung des ordnungsgemaf3en Schulbetriebes zwingend notwen-
dig ist,

=>» dies nicht durch andere Mal3nahmen vermeidbar und

=>» diese MalRnahme im der Schule zugewiesenen Stundenkontingent bedeckbar ist.

Aus dem der Schule zugewiesenen Kontingent sind alle aus der Diensteinteilung
anfallenden Unterrichtsstunden, also auch alle Unterschreitungen, abzudecken!

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -7-
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*Siehe den Erlass des LSR f. Stmk. vom 30.01.2001 (GZ.: IV Schu 17/7-2001) bzw. die Infor-
mationsblatter des Referates fir Interkulturelles Lernen Nr. 1/2000 des BMBWK.

Auszug:

Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)

Unterrichtsprinzip:

Interkulturelles Lernen (IKL - Besonderer Forderunterricht Deutsch) wurde mit dem SJ 1991/92 an den
VS und HS, mit dem SJ 1992/93 an den Sonderschulen sowie an den Polytechnischen Schulen als Un-
terrichtsprinzip verankert.

Interkulturelles Lernen soll unter anderem ,zu ... Verstandnis und Achtung fir kulturelle, sprachliche
und ethnische Vielfalt, ... zu kritischer Auseinandersetzung mit Ethno- und Eurozentrismus, Vorurteilen
und Rassismus (und) zur Festigung (der) sprachlichen, kulturellen und ethnischen Identitat" beitragen.
Es soll sich wie ein roter Faden durch den schulischen Alltag ziehen und nicht nur in ,interkulturellen
Projekten” zu Schulschluss seinen Niederschlag finden.

Organisationsrahmen:

Der besondere Férderunterricht in Deutsch kann parallel zum Unterricht (die Schiler werden in einer
eigenen Gruppe zusammengefasst), integrativ (die Klassen- und Begleitlehrer unterrichten im Team)
oder, wenn nicht anders mdglich, zuséatzlich zum Unterricht (etwa nach der letzten Stunde oder am
Nachmittag) stattfinden. Bei Bedarf ist eine ganzjéahrige Flhrung dieses Forderunterrichtes zulassig.
Grundsatzlich sind die Schiler, auch Seiteneinsteiger, in den Klassenverband integriert. Der besondere
Forderunterricht in Deutsch ist fir alle Schiiler mit bis zu sechs Schulbesuchsjahren in Osterreich ge-
dacht, deren Muttersprache eine andere als deutsch ist, und zwar unabhéangig davon, ob sie die Oster-
reichische Staatsbirgerschaft besitzen oder nicht.

Bundesministerium fiur Bildung, Wissenschaft und Kunst
GZ.: 722/25- 11I/A/72001 vom 17.09.2001 Bearbeiter: OR Dr. Schmidlechner

An alle

Landesschulrate

(Stadtschulrat fur Wien)

sowie an alle Amter der Landesregierungen

Teilnahme von Besuchsschullehrern an Lehrbesprechungen

Auf Grund zahlreicher Anfragen wird bemerkt:
Die Teilnahme von Besuchsschullehrern an allgemein bildenden Pflichtschulen an Lehrbesprechungen
steht wie bisher (88 48 Absatz 2 und 49 Absatz 2 LDG in der bis 31. August 2001 geltenden Fassung)
als Tatigkeit im Kontakt mit Schiilerinnen und Schilern dem Besuchsschulunterricht gleich.
Die demnach aus dem Titel der Vor- und Nachbesprechung durch die Besuchsschullehrer sich erge-
benden Jahresstunden fiir die Unterrichtsverpflichtung werden bei Bedarf refundiert.

Fir die Bundesministerin:

Mag. Stelzmiuller

(Mit Erlass des LSR fur Stmk. [GZ.: VI La 2/21 vom 19.09.2001] an alle Bezirksschulrate in der Steiermark weitergeleitet)

Frage: Ich werde als Besuchsschullehrer verwendet. Die Lehrbesprechungsstunden (2 Stunden) werden
von mir im Normalfall am Mittwoch jeder Woche abgehalten und liegen eindeutig tiber meiner wochentlichen
Unterrichtsverpflichtung — somit gebiihren mir 2 DMDL. In der ersten Maiwoche ist durch eine Pflegefreistel-
lung (Dienstag bis einschlie3lich Donnerstag) mein Unterricht, die Lehriibung und die Lehrbesprechung ent-
fallen. In der darauf folgenden Woche wurde die Lehribung und die Lehrbesprechung eingebracht. Trotz-
dem kommt es zur einer Kiirzung der DMDL. Warum?

Antwort: § 50 Abs. 9 LDG bestimmt, dass zwar im Falle der Abwesenheit des Lehrers wegen Erkrankung
oder Pflegefreistellung die dauernde Mehrdienstleistung (weiter) gebihrt, jedoch vermindert sich die auf die
betreffende Woche entfallende Vergitung um ein Funftel (bei einer Funf-Tage-Woche) flr jeden Tag, an
dem der Lehrer in dieser Woche aus den angefuihrten Griinden vom Dienst abwesend ist.

Bei der Abrechung der DMDL ist die Lehrbesprechungsstunde wie jede andere Unterrichtsstunde (auch un-
verb. Ubung, Freigegenstand usw.) zu werten (siehe auch die Definition 2. Absatz oben ,... Jahresstunden
fur die Unterrichtsverpflichtung ...“). Daran andert die Einbringung der Lehrbesprechungsstunde (unverb.
Ubung, Freigegenstand usw.) nichts, zumal ja auch Stunden des reguléaren Unterrichtsbetriebes entfallen.
(siehe auch Seite 28)

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -7a-



Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)
LANDESSCHULRAT FUR STEIERMARK
GZ.: VI La 2/19-2002 vom 22.02.2002 Sachbearbeiter: Hofrat Dr. Rumpler
An alle

Bezirksschulrate

Frage: Wie hoch ist die wochentliche Unterrichtsverpflichtung einer Lehrerin, die
sowohl an einer Volksschule als auch an einer Hauptschule WE/HW unterrichtet?
Wie sind diesbezuglich Lehrer fur andere einzelne Gegenstande zu behandeln?

Antwort:
a) Handelt es sich um eine Lehrerin fiur WE/HW, gilt fir sie — wie fur alle Lehrer einzelner
Unterrichtsgegenstande — an allen Schulformen der APS die wUv flr Lehrer einzelner
Gegenstande, also 22 Stunden.

b) Handelt es sich um eine Lehrerin, die als Absolventin der seinerzeitigen Bildungsanstalt
fur Arbeitslehrerinnen gemal § 131d SchOG ein Lehramt fir Hauptschulen erworben
hat, gilt fur sie zwar grundsatzlich die wUv von 21 Stunden -(an den diesbeziglichen
Hinweis anlasslich der BSI-Dienstbesprechung am 5.9.2001 wird erinnert), jedoch ist da-
bei zu beachten, dass die wUv von 21 Stunden fir Lehrer an HS aus 8 50 Abs.1 letzter
Satz LDG 1984 resultiert. Demnach gilt grundsatzlich fur alle Lehrer an APS eine wUv
von 22 Stunden. Lediglich bei Lehrern an HS, PTS oder SoSch, die nach dem Lehrplan
der HS gefiihrt werden (also nicht fir Zusatzlehrer in Integrationsklassen), vermindert
sich diese fur den Anspruch auf Vergutung von MDL um 36 Jahresstunden (= 1 Wo-
chenstunde) fur

Tatigkeiten, die
e durch das Berufsbild bedingt,
e fir diese Schularten spezifisch und
e unmittelbar mit dem Unterricht verbunden sind.
Erfolgt somit die Verwendung einer sog. 8 131d-Lehrerin ausschlie3lich in WE/HW, gilt
fur sie die wUv von 22 Stunden, da die Bedingung der vorhin erwahnten fir den Abschlag
von 36 Stunden vorausgesetzten spezifischen Tatigkeiten in diesem Fall nicht gegeben ist.
Das selbe gilt sinngemal fir die sogenannten ,Kombinierer* (zu Lehrern an HS ernannte
Religionslehrer).
c) Resumee:
> Grundsatzlich richtet sich die wUv von APS-Lehrern nicht nach der Art der Lehr-
amts- bzw. Diplomprifung, sondern nach der tatsachlichen Verwendung.
> Fur Lehrer fur einzelne Gegenstande (RL, WE/HW) oder diesen gleich zu haltende
Lehrer (SHL, IKL, Beratungslehrer u.d.), gilt in jedem Fall die wUv von 22 Wochen-
Stunden Y.
> Fur Lehrer in Mischverwendung ist fur die Zuordnung zur einer wUv (22 bzw. 21
Stunden) jene Verwendung malfigeblich, in der der Lehrer die Uberwiegende Anzahl
seiner Unterrichtsstunden halt 2.

1) Siehe § 50 Abs.1 letzter Satz LDG 1984, der lautet: ,Bei Lehrern an Hauptschulen, Polytechnischen Schu-
len oder Sonderschulen, die nach dem Lehrplan der Hauptschule gefiihrt werden, (ausgenommen jeweils fiir
Lehrer einzelner Unterrichtsgegenstande), vermindert sich fiir den Anspruch auf die Vergitung das oben
genannte Hochstmall um 36 Jahresstunden fir Tatigkeiten, die durch das Berufsbild bedingt fur diese
Schularten spezifisch und unmittelbar mit dem Unterricht verbunden sind.”

) Siehe Seite 7 des Erlasses vom 30.8.2001, GZ. VI La 2/19-2001; in Mischverwendungen stehen hierbei
Lehrer, die an verschiedenen Schularten und mit unterschiedlicher wUv unterrichten.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -7b -



Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)

Amt der Steierméarkischen Landesregierunqg, Fachabteilung 6B

GZ.: FA6B-14.00 — 1/82-2002 vom 01.07.2003 Bearbeiter: DDr. Konig

An alle
Bezirksschulrate

Ganztagige Schulform
Nicht-Einrechnung der Freizeitbetreuung in
die Jahresnorm

Das Steiermarkische Pflichtschulerhaltungsgesetz 1970, LGBI.Nr. 70, i.d.g.F., schreibt im
8 24 in Verbindung mit 8§ 33 lit. s vor, dass Beistellung und Kostentragung der im Freizeit-
bereich einer ganztagigen Schulform eingesetzten Lehrer und Erzieher den Gemeinden
als Schulerhalter obliegt. Die Beistellung und Kostentragung der Lehrer fir die Lernzeit er-
folgt durch das Land. Die bislang tiber das Land vorgenommene Abrechnung fir den Frei-
zeitteil stellt ein Entgegenkommen von Seiten des Landes dar.

Eine Einrechnung der Freizeit in die Jahresnorm war entsprechend 8§ 43 Abs. 6 des
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes von Seiten der Landesregierung nicht vorgese-
hen, da nicht das Land, sondern die Gemeinde fiir den Freizeitbereich das Personal bei-
stellen muss.

Eine Einrechnung der Freizeitstunden in die Jahresnorm ist stellenplanwirksam. Die Kos-
ten des Stellenplanes aber tragt der Bund, der nicht fir die Finanzierung der Freizeit auf-
kommit.

Bei einer Einrechnung in die Jahresnorm erfolgt auch die Zahlung der Freizeitstunden
auch in der unterrichtsfreien Zeit. Die Gemeinde Ubernimmt aber nur die Kosten fur die
tatsachlich gehaltenen Freizeitstunden.

Eine Einrechnung von Freizeitstunden in die Jahresnorm wirde auch eine Ungleichbe-
handlung der einzelnen Schulerhalter darstellen: Je nhachdem — ob in die Jahresnorm ein-
gerechnet wird oder nicht — wére die ganztagige Schulform fir den Schulerhalter kosten-
gunstiger oder nicht.

Wie bereits mehrfach darauf hingewiesen wurde, wird abermals nachdrucklich in Er-
innerung gebracht, dass die Tatigkeit von Lehrern aus den oben angefiuhrten Grin-
den im Freizeitteil einer ganztdgigen Schulform nicht in die Jahresnorm eingerech-
net werden kann.

Fur die Steierméarkische Landesregierung:
Der Leiter der Fachabteilung:

Dr. Eigner eh.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -7c -



Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)

Tatigkeitsbereich B
(Tatigkeiten in Bezug im Kontakt mit Schulern)
(8 43 Abs. 1 Ziffer 2)

Dieser Bereich umfasst die Stunden fir die Vor- und Nachbereitung des Unterrichtes
sowie fur Korrekturarbeiten im Ausmalf3 von 600 bis 660 Jahresstunden.

Mit jeder der im Téatigkeitsbereich A vorgesehenen Unterrichtsstunde ist eine im Ausmalf}
von 5/6 zu wertende Jahresstunde im Tatigkeitsbereich B vorgesehen (Wertigkeit der Un-
terrichtsstunde mit 60 Minuten, Vor-, Nachbereitung und Korrekturstunde mit 50 Minuten).

Bei dieser Umrechnung ist immer von einer Stunde mit 60 Minuten auszugehen. Die Be-
stimmungen des 8§ 4 des Steierméarkischen Schulzeit-Ausfihrungsgesetzes 1999 (Festset-
zung der Unterrichtsstunde mit 45 bzw. 50 Minuten) sind hier nicht anzuwenden.

L ) . A B | Zwischen-
Tatigkeitsbereiche A und B wov | N | aN sxrzrge
Schulleiter (an allen Schulformen der APS) 20 | 720|600 1320

Lehrer an VS, SS (ausgenommen SS nach dem Lehrplan der HS) | 22 | 792|660 | 1452
Lehrer an HS, RS, PTS u. SS nach dem Lehrplan der HS, RS,PTS | 21 | 756 | 630 1386

Lehrer fur einzelne Gegenstande (zB: RL, L.f.WE) 22 1792|660 | 1452
Zweitlehrer in VS- und HS-Integrationsklassen 22 1792|660 | 1452
Mobil tatiger Lehrer im Bereich der Sonderpadagogik 22 |7921660| 1452

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -8-



Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)

Tatigkeitsbereich C

(Tatigkeiten zur Organisation und Innovation von Schule)
(8 43 Abs. 1 Ziffer 3)

Der dritte und letzte Tatigkeitsbereich im Rahmen der Jahresnorm umfasst Stunden flr Sonstige
Tatigkeiten (aulRerunterrichtliche Téatigkeiten), die jedoch zu den lehramtlichen Pflichten zahlen (It.
erlauternde Bemerkungen: ,Sie bestehen aus Pflichten, die grundséatzlich jedem Lehrer obliegen
und sich aus dem Schul- und Dienstrecht ableiten’).

Die Anzahl dieser Stunden errechnet sich aus dem Differenzbetrag zwischen der Summe der
Jahresstunden aus dem Tatigkeitsbereich A und B zur Jahresnorm. Das Ausmal} dieses Diffe-
renzbetrages hangt auch vom Dienstalter des Lehrers ab, weil dieses die Hohe der zu erbringen-
den Jahresstunden mitbestimmt.

Der Téatigkeitsbereich C ermdglicht es, schulautonom Anpassungen der individuellen
Arbeitszeit sowohl an die Erfordernisse des Schulstandortes als auch an die Interes-
sen und das Qualifikationsprofil der einzelnen Lehrer vorzunehmen.

Im Rahmen dieser Jstd. sind 191 fir bestimmte Tatigkeiten fur jeden Lehrer (auf3er Leiter) vorgesehen:

fur die Erfullung sonstiger lehramtlicher Pflichten, die grundsatzlich jedem Lehrer ob-
liegen (insbesondere die im SchUG und in den dazu erlassenen Verordnungen vorgese-
henen und aus diesen Bestimmungen ableitbaren Pflichten, wie zB die Abhaltung von
Sprechtagen, die Teilnahme an Schulkonferenzen und zwingend erforderliche Koordina-
1.| 100 tionstatigkeiten).

Zeiten fur die Aufsichtsfihrung sind hier nicht einzurechnen, da sie im Tatigkeitsbe-
reich A bereits erfasst sind.

Von diesen Stunden sind jedenfalls 50 fir 5 bis 6 Konferenzen, 2 Sprechtage und
Teambesprechungen vorzusehen.

fur die Klassenvorstandsgeschafte bzw. die Klassenfuhrung. Es besteht kein Ein-
wand, diese Stunden im Falle von zB Teamteaching auf zwei oder mehr Lehrer aufzutei-
len (dies bedeutet aber nicht, dass fir die Klasse zwei oder mehrere Klassenvorstande
bestellt werden dirfen - § 54 SchUG).

3. 10 fur Supplierungen ohne Anspruch auf Vergitung.

fur die Teilnahme an verpflichtenden Fortbildungsveranstaltungen (auRerhalb der Un-
terrichtszeit), die im Zusammenhang mit der Tatigkeit des Lehrers stehen; dabei muss es
sich um ,institutionelle” Fortbildung wie zB Padagogische Institute, Bezirksarbeitsgemein-
schaften, Einrichtungen der Erwachsenenbildung usw. handeln. Stunden der Fortbil-
dung, die in die Unterrichtszeit fallen, sind auf diese Stunden nicht anrechenbar. *

4.1 15

(= 191)

5.116 - 48 Verminderungsstunden wegen [nvaliditat (siehe Bescheid) des Lehrers.

fur die Erfillung besonderer Pflichten des Lehrers im Bereich seines Berufsfeldes.
Rest Darunter fallen insbesondere
auf ° die Verwaltung einer organisationsmafiig vorgesehenen und tatséchlich bestehenden
Sum- Sammlung oder eines Kustodiates,
me * die Teilnahme an Schul- oder Klassenforen,
von C ° die Teilnahme an mehrtdgigen Schulveranstaltungen (je Kalendertag bis zu einem
Hoéchstausmalf bis zu 10 Stunden).
(53 * variabler Bereich (zB: SGA; Schul- u. Klassenforum; Mentorentatigkeit; Schulentwick-
. lung und Qualitatssicherung; Offentlichkeitsarbeit; Bezirkstatigkeiten in der Lehrerfort-
233) bildung, in Schulsport, Jugendrotkreuz, Buchklub und Ahnliches; Behérden- u. Firmen-
kontakte; Projektbetreuung ...
; Proj g..)
Siehe auch den Erlass des LSR . f. Stmk. vom 18.06.2001 (GZ: VI La 1/12-01).

SO Q> C ~0WWODO-=ITD G

Der Punkt 6. ist demonstrativ zu sehen und kann daher schulautonom gestaltet werden.

Wir, die Abteilung A 1, sind fur Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -9-



Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)
Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und Kultur
GZ.: 36.200/96-SL V/2001 vom 12.12.2001 Bearbeiter: Sektionschef Dr. Heinz Gruber
Herrn

Amtsfihrenden Prasidenten
HR Mag. Dr. Horst LATTINGER

Bei der letzten Konferenz der Amtsfuhrenden Prasidenten wurde auch auf das durch das
neue Dienstrecht stark gestiegene Interesse an Lehrerfortbildungsveranstaltungen im Be-
reich der Pflichtschule aufmerksam gemacht. Dazu ist festzustellen, dass die Padagogi-
schen Institute Uber die Vorarbeiten zum LDG informiert waren und in Erwartung dieser
Entwicklung ihre Planungen fur das laufende Schuljahr darauf abgestimmt haben.

Durch das neue LDG ergibt sich auch die Mdglichkeit, auf der Basis von schulinternen
Selbstevaluations- und Reflexionsprozessen, der Auswertung von Beobachtungen des
Schulleiters/der Schulleiterin bzw. der Schulaufsicht oder zur Umsetzung regionaler oder
nationaler Bildungsschwerpunkte fur einzelne Schulstandorte oder Regionen Fortbildungs-
und Qualifizierungskonzepte zu entwickeln. Damit eréffnen sich vollig neue Chancen fir
die padagogische Personal- und Qualitatsentwicklung.

Der Begriff ,verpflichtend” beinhaltet einerseits die individuelle Verpflichtung des einzelnen
Lehrers bzw. der einzelnen Lehrerin berufsbezogene Fortbildungsaktivititen zu setzen
und nachzuweisen, andererseits aber auch eine gestalterische Mdglichkeit bestimmte
Fortbildungsaktivitaten z.B. im Zusammenhang mit Anderungen in einzelnen Unterrichts-
gegenstanden oder der Schulentwicklung vorzugeben.

Neben den Angeboten der Padagogischen Institute und der Padagogischen Akademien
gibt es auch andere institutionelle oder von den Schulbehérden oder Dienstvorgesetzten
anerkannte Fortbildungsveranstaltungen. In diesem Sinne kénnen auch Fernstudienmate-
rialien mit entsprechender Zertifizierung (z.B. Module des ECDL), SCHILF-Veranstal-
tungen, schulinterne Arbeitstagungen zur Schulentwicklung und Profilbildung, Tagungen
von Arbeitsgemeinschaften oder anderen Formen kollegialer Fortbildung die umfangrei-
chen Programme der Padagogischen Institute erganzen und die Angebotspalette erwei-
tern. Nach Auffassung des BMBWK konnen durch diese vielfaltigen Moéglichkeiten die er-
forderlichen 15 Stunden verpflichtende Lehrerfortbildung ohne Schwierigkeiten erbracht
werden.

Mir freundlichen GrifRen

* Auszug aus dem Ergebnisprotokoll des Lenkungsausschusses des LSR zum LDG:

(30.04.2002)
Es kann nur die reine Fortbildungszeit vom 15 Stunden-Betrag in Ziffer 3 in Abzug ge-
bracht werden. Fahrtzeiten, wenn sie nicht im Rahmen der RGV ruckvergutet werden,
kénnen allenfalls im Rahmen sonstiger Tatigkeiten, die in Ziffer 3 nicht mit einem vorgege-
benen Fixbetrag festgelegt sind, vorgesehen und eingerechnet werden.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -9a-
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II— Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)
LANDESSCHULRAT FUR STEIERMARK

GZ.: |1 Re 3/30 — 2002 vom 28.01.2002 Sachbearbeiter: HR Dr. Rumpler

An alle

Bezirksschulrate

Bewertung von Reisebewegungen zu
Planungssitzungen der Bezirksfortbildungen

Frage:
Das neue LDG sieht im Rahmen der JN im TB C einen Anteil von 15 Stunden an verbindlicher

Fortbildung vor. Um diesem erhdhten Bildungsbedarf gerecht zu werden, muss die Lehrerfortbil-
dung auch auf Bezirksebene haufig neu strukturiert und effizienter gestaltet werden. Dazu sind
entsprechende Planungsinstrumente (p&dagogische Beirdte oder padagogische Bezirksforen) ein-
gerichtet bzw. einzurichten.

Die Mitarbeit in diesen Planungsgremien kann ebenfalls im Rahmen der JN als Arbeitszeit geltend
gemacht werden. Fir den Bezirksschulrat stellt sich daher die Frage, ob Reisebewegungen zu
derartigen Planungssitzungen als Dienstreisen zu werten sind und damit die Mdglichkeit der Re-
fundierung der Reisekosten besteht? Die Frage ist vor allem auch vor dem Hindergrund zu sehen,
dass derartige Planungssitzungen durch den oben erwéhnten erhdhten Fortbildungsbedarf vor-
aussichtlich haufiger als in der Vergangenheit stattfinden werden mussen.

Antwort:
Die im 8§ 43 Abs.3 Z-4 LDG behandelten ,verpflichtenden ,Fortbildungsveranstaltungen“ sind in
engem Konnex mit § 29 Abs.3 LDG (,Der Landeslehrer hat um seine berufliche Fortbildung be-
strebt zu sein®) zu sehen sowie mit § 17 Abs.1 SchUG, der dem Lehrer bestimmte Standards in
der Vermittlung und Gestaltung des Lehrstoffes vorschreibt, wodurch die zwischen Unterrichtsar-
beit und Fortbildung zwangslaufig bestehenden Wechselbeziehungen deutlich zum Ausdruck ge-
bracht werden.
Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Sinne der zitierten gesetzlichen Bestimmungen
ist demnach nicht von vornherein und nicht in jedem Fall als eine auswartige Dienstverrichtung im
Sinne der Reisegebihrenvorschrift anzusehen, sondern stellt eine Verpflichtung aller Lehrer dar,
die sie erst in die Lage versetzt, ihre Unterrichtsarbeit in der vom Gesetz geforderten Form zu er-
flllen. Fortbildung in diesem Sinne ist also gleichsam eine ,Holschuld” des Lehrers und nicht eine
.Bringschuld“ der Dienst- bzw. Schulbehérde.
Dies schlief3t natirlich nicht aus, dass in bestimmten, vom Dienstgeber definierten Fallen fir die
Teilnahme von Lehrern an Fortbildungsveranstaltungen ein tber das Interesse an der personlichen
Unterrichtsarbeit des Lehrers hinausgehender Fortbildungsbedarf besteht, der die Erteilung eines
Dienstauftrages rechtfertigt. Dies konnte beispielsweise der Fall sein, wenn es sich um sogenannte
Multiplikatorenveranstaltungen handelt; andererseits kann eine rein planende Téatigkeit etwa in Be-
zirksarbeitsgemeinschaften nicht unter ,Teilnahme an einer verpflichtende Fortbildungsveranstal-
tung“ subsumiert werden, selbst dann nicht, wenn hiefir ein Dienstauftrag erteilt worden sein soll-
te.
Es ware in Zweifelsfallen auch zu prifen, ob eine bestimmte Tatigkeit im Rahmen der Lehrer-
fortbildung nicht als ,Erflillung besonderer Tatigkeiten der Landeslehrer im Bereich ihres Berufsfel-
des" gemal § 43 Abs. 3 Z. 5 zu werten ist.
Fur die Beantwortung der vom Bezirksschulrat Leoben aufgeworfene Frage nach der Abgeltung
der Kosten der Teilnahme oder Mitwirkung an einer Fortbildungsveranstaltung kann als Regel die
bisher vom Landesschulrat hinsichtlich der in Frage kommenden Veranstaltungen gehandhabte
Vorgangsweise gelten. Wurden also bisher schon Dienstreiseauftrage hiefir erteilt, kann im Regel-
fall auch kinftighin damit gerechnet werden. An eine Ausweitung im Zusammenhang mit § 43
Abs.3 Z.4 ist jedoch nicht gedacht.
Mit freundlichen GriiRen

Fur den Amtsfuhrenden Prasidenten:

Dr. Rumpler eh.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -9b -



Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)

Amt der Steierméarkischen Landesregierunqg, Fachabteilung 6B

GZ.: FA6B-16.00 — 1/30-2002 vom 10.09.2002 Bearbeiter: HR Dr. Eigner

An alle
Bezirksschulrate

Klassenvorstandsstunde bzw.
Stunde fur Klassenfuhrung;
Ausschopfung der Bandbreite

Der Steiermarkischen Landesregierung wurde mit Schreiben des Bundesministeriums flr
Bildung, Wissenschaft und Kultur vom 9.9.2002, GZ: 722/25-111/A/7/02, bekannt gegeben,
dass auf die Ausschopfung der im LDG 2001 vorgesehenen Bandbreite der Jahresstun-
den fur die Unterrichtsverpflichtung besonderes Augenmerk zu legen ist.

Durch die Nutzung der Bandbreite wird die Méglichkeit geschaffen, auf aktuelle erzieheri-
sche Herausforderungen flexibel und schiler- und standortbezogen reagieren zu kénnen.
Die Steierméarkische Landesregierung ist bemuht, diesem Vorschlag beim Vollzug des
Landeslehrerdienstrechtes nachzukommen. Bedingt durch die gleichzeitig vom Ministeri-
um angeordneten Kurzungen im Lehrerstellenplan ist eine Umsetzung jedoch nur durch
ein Zusammenwirken aller, am schulischen Geschehen maR3geblich beteiligten Stellen, er-
forderlich. Im Einvernehmen mit der Personalvertretung der Landeslehrer, Zentralaus-
schuss Steiermark sowie mit dem Landesschulrat wird folgende Vorgangsweise empfoh-
len:

Die Ausnitzung der Bandbreite durch Gewahrung einer Klassenvorstandsstunde bzw.
durch Gewahrung einer Stunde fur die Klassenfilhrung wird angestrebt.

- Zur Umsetzung dieses Zieles wird zweckgebunden ein zusatzliches Lehrerwochen-
stundenkontingent pro Schulbezirk im Ausmal3 von 1 % der anlésslich der BSI-
Tagung im Mai 2002 bereits zugeteilten Lehrerwochenstunden von der Steiermar-
kischen Landesregierung gewahrt.

- Um eine Uberziehung des Stellenplanes zu vermeiden, sind zunachst Supplierun-
gen im Ausmald von 10 Jahresstunden gemal3 § 43 Abs. 3 LDG zu erbringen
(Mehrdienstleistung erst ab der 11. Vertretungsstunde).

- Die diesem Schreiben beigelegten Vorgaben des Landesschulrates stellen eine
Grundbedingung zur Umsetzung dar und sind daher jedenfalls einzuhalten.

Um bestmogliche Umsetzung bzw. Information anlasslich der Leitertagungen wird ersucht.
Im Schuljahr 2003/04 wird die Ausnutzung der Bandbreite fur Klassenvorstandsstunden
bzw. Stunden fur die Klassenfuhrung bereits im Zuge der im Mai zu erfolgenden Kontin-
gentzuteilung bericksichtigt.

Fur die Steiermarkische Landesregierung
Landesrat Hermann Schutzenhdofer eh.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -9c -



Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)
LANDESSCHULRAT FUR STEIERMARK
GZ.: VI La 2/37 — 2002 vom 11.09.2002 Sachbearbeiter: Hermann Zoller
An alle

Bezirksschulrate

Tatigkeit als Klassenvorstand/
klassenfiihrende Lehrerinnen

Die Erfahrung zeigt, dass von der Mdglichkeit einer flexiblen Gestaltung des Arbeitseinsat-
zes der Lehrerinnen und Lehrer in der Praxis wenig Gebrauch gemacht wird. Gerade das
Instrument der Bandbreite schafft jedoch die Moglichkeit, auf aktuelle erziehliche Heraus-
forderungen reagieren zu kdénnen.

In einer Empfehlung des BM:BWK wird darauf hingewiesen, dass nach Abdeckung der
Stundentafel nach den Lehrplanen die Moéglichkeit der Ausniitzung der Bandbreite im Hin-
blick auf padagogische Erfordernisse genutzt werden kann. Dabei kommt der Schulauf-
sicht und der Schulleitung besondere Bedeutung zu.

Zur angefuhrten Empfehlung des BM:BWK halt der Landesschulrat fur Steiermark Folgen-
des fest:

Der erziehliche Anspruch der Téatigkeit des Klassenvorstandes, der klassenfihrenden Leh-
rerin oder des klassenfuihrenden Lehrers ist eine padagogische Herausforderung, die auch
in der Nutzung der Bandbreite zum Ausdruck kommen soll. Der Landesschulrat fur Stei-
ermark ersucht die Direktionen, der Empfehlung des BM:BWK durch schulautonome Tei-
lungsmalRnahmen, durch bedarfsgerechte Einrichtung des Forderunterrichtes und durch
Maflinahmen im Bereich der Schulorganisation zu entsprechen.

Es wird empfohlen, fur die Tatigkeit des Klassenvorstandes an Hauptschulen, Polytechni-
schen Schulen und Realschulen sowie fiir die Tatigkeit der klassenflihrenden Lehrerin/des
klassenfihrenden Lehrers an Volksschulen und ASO eine Wochenstunde der Unterrichts-
verpflichtung im Teilbereich A vorzusehen.

Fur alle Schularten gilt dies mit der Einschrankung, dass bis einschlief3lich der Klassen-
schilerzahl 19 (ASO: einschliel3lich der Klassenschulerzahl 10) in der Regel nur eine hal-
be Stunde der Unterrichtsverpflichtung fur klassenfihrende Tatigkeit vorgesehen werden
kann.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Férderunterricht in Volksschulen im Be-
darfsfall auch klassenubergreifend und fur einzelne Wochen angeboten werden kann.
Uber die administrative Durchfiihrung ergeht ein gesonderter Erlass (z.B. Eintragung im
Beschaftigungsnachweis, MDL-Nachweis). Jedenfalls ist in der Lehrfacherverteilung unter
Angabe der jeweiligen Klasse die Tatigkeit als Klassenvorstand/klassenfiihrende Lehrerin
oder klassenfiihrender Lehrer festzuhalten.

Fur die Umsetzung der Bandbreite im angefthrten Sinn werden von der Fachabteilung 6B
zusatzliche Wochenstunden zweckgebunden zur Verfiigung gestellt.

Fur den Amtsfihrenden Prasidenten:
Thomann eh. Zoller eh.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -9d -



Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)
LANDESSCHULRAT FUR STEIERMARK
VI La 2/38-2002 vom 16.09.2002 Sachbearbeiter: Hr. Schneiber
An alle

Bezirksschulrate

LDG 2001 — Klassenvorstandsstunde,

Rahmen der Unterrichtsverpflichtung (= ,Bandbreite")
Gultig ab: 01.09.2002

Geltungsdauer: befristet bis zum 31.08.2005

Geltungsbereich: Lehrer an allgemein bildenden Pflichtschulen

Sehr geehrte Damen und Herren!

Gem. § 43 Absatz 1 Ziffer 1 der LDG 1984, i.d.g.F., betragt die Unterrichtsverpflichtung
720 bis 792 Jahresstunden. Ausgehend vom Unterrichtsjahr mit 36 Unterrichtswochen er-
gibt dieser Rahmen (720 bis 792) eine Unterrichtsverpflichtung von 20, 21 oder 22 Stun-
den pro Woche.

Wie bereits das Amt der Steiermdarkischen Landesregierung mit Erlass vom 10.09.2002
(GZ: FA 6B-16.00 — 1/30-2002) bzw. der LSR f. Stmk. (11.09.2002, GZ: VI La 2/37-2002)
bekannt gegeben haben, ist fur die Tatigkeit des Klassenvorstandes an Hauptschulen, Po-
lytechnischen Schulen und Realschulen sowie fur die Tatigkeit der klassenfiihrenden Leh-
rer an Volksschulen und ASO eine (1) Wochenstunde der Unterrichtsverpflichtung im
Teilbereich A vorzusehen.

Fur alle Schularten gilt dies mit der Einschréankung, dass bis einschliel3lich der Klassen-
schilerzahl 19 (ASO: einschlie3lich der Klassenschilerzahl 10) nur eine halbe (0,5) Wo-
chenstunde der Unterrichtsverpflichtung fir klassenfiihrende Tatigkeiten vorgesehen wer-
den kann.

Die Unterrichtsverpflichtung des Leiters ist gem. 8§ 51 Abs.1 Z 1 leg.cit. mit 720 Jahresstun-
den festgesetzt und es ist somit eine weitere Ausnutzung des Rahmens nicht mehr mog-
lich.

Fur die Eintragung der Klassenvorstandsstunde in den Beschéftigungsnachweis finden Sie
in der Beilage entsprechende Muster.

Mit freundlichen GrifRen

Fir den Amtsfilhrenden Prasidenten:
Dr. Rumpler eh.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 - 9e -



|

Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)
Name, Amtstitel Muster - Volksschulleiter VSNR
Schule VS I Musterschule PersZl
Festlegung der JAHRESNORM fiir das SJ 2002/03 (§ 43 Abs. 1 LDG) Datum
BESCHAFTIGUNGSNACHWEIS ab bis
Grund der Vorlage
|JN: unter 25 DJ / 1776 |iiber 25 DJ / 1736 | 1776 | teilbesch. mit | | Usd |
‘ Zuordnung zur wUv (20, 21,22) | 20 ‘ Unterschreitung der JN um ‘ ‘ Wstd. Wegen ‘ |
Verminderung des TB A fiir den Leiter JAHRESNORM| 1776
Grund Jstd. |'TB A Unterrichs, Aufiichr) Jstd. 540
Leitung (36 fur VS; 72 fur HS/SS/PTS) 36 Nebenschule(n) * Gegenst. | Wizd.
‘ HS-, RS-, SS-, PTS-Klassen (x 54) Stunden an der Stammschule * 14
je 2 Klassen mit Kinder mit SPF an APS Zweitlehrer in der Integration
N
& | und Unterstufe der AHS ( 54) + KV (Ausniitzung des Rahmens) 1
je 5 zu betreuende Kinder mit SPF (36)
4 | VS-Klassen ( x 36) 144
je 5 bis 10 Kinder mit SPF (36)
£ |je weitere 1 bis 5 Kinder mit SPF (18)
mindestens 5 Vorschulkinder im FSE (36) * Die Aufschliisselung der Ustd. Ist nur dann durchzu-
GTS Schillergruppen im BT (x 18) fiihren, wenn die Ustd. An verschiedenen Sc]]u]attfen
(VS, HS, RS, SS, PTS, BS, LWS) bzw. an Bundesein-
GTS - HS/SS Schiilergruppen im BT (x 27) richtungen (Pidag. Akademie, Pid. Institut ...) geleis-
tet werden. INNebenschule(n) /Ustd. Sind aufzuglie-
Summe | 180 dern.
IB B (5/6vwnTBA)  Jabresstunden 450
Zulagen Aﬂgﬂbe von TB C (Sonstige Titigkeiten) ]d/ﬂ’&m‘ﬂﬂdeﬂ
Leiter: Schilergruppen im LdU | Gesamtanzahl 1. Lehramtliche Pflichten (100)
Leistungsdifferenzierter Anzabl der Gruppen 2. Klassenvorstand (66) ‘ Klasse ‘ 4.b
Unterricht Gegenstand 3. Supplierung (10)
Fachkoordinator fiir Gegenstand | Schulstufen 4. Fortbildung (15)
LdU (D, M, LF) Anzabl der Schilergruppen 5. Verminderung wegen Invaliditit
Fachkoordinator an Schwerpunktschulen ‘ Zwischensumme
(musisch / sportlich) Anzahl der Klassen 6. Rest auf TB C : » Besondere Pflichten 786
Schulerberater Schulart | Klassen
Mentorentitiokeit Stunden | Lebriibung Die Aufschliisselung der ,,Besondere Pflichten*
cotoreltangEe Stunden | Lebrbesprech. fiir die Festlegung der JN nehmen Sie bitte auf]
Mehrstufen Klasse | Stufen der Riickseite vor.
Gefahrenzulage Stunden Diese Festlegung der JN verbleibt an der Schule.
Mehtfachbehindertenz. | Klassenanzabl | Stunden
Sonstiges: LSR: in STIPAS erfasst am / von
Strg+F9=F11 wUv: 15/15-R DMDL: 0

Die Richtigkeit des BNW wird durch die Unterschriftsleistung des Lehrers und des Leiters auf der
Gleichschrift fiir die ,,Festlegung der JN* bestitigt. Diese liegt in der Direktion zu Einsichtnahme auf.

Wir, die Abteilung A 1, sind fur Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 - of -



|

II— Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)
Name, Amtstitel Muster — Volksschullehrer mit DMDL VSNR
Schule VS I Musterschule PersZl
Festlegung der JAHRESNORM fiir das SJ 2002/03 (§ 43 Abs. 1 LDG) Datum
BESCHAFTIGUNGSNACHWEIS ab bis
Grund der Vorlage
|JN: unter 25 DJ / 1776 |iiber 25 DJ / 1736 | 1776 | teilbesch. mit | | Usdd |
| Zuordnung zur wUv (20, 21,22) | 22 ‘ Unterschreitung der JN um ‘ ‘ Wstd. Wegen ‘ |
Verminderung des TB A fiir den Leiter JAHRESNORM| 1776
Grund Jstd. M (Unterricht, Aufsicht) ]J“td. 792
Leitung (36 fir VS; 72 fiir HS/SS/PTS) Nebenschule(n) * Gegenst. Wstd.
‘ HS-, RS-, SS-, PTS-Klassen (x 54) Stunden an der Stammschule * 22
je 2 Klassen mit Kinder mit SPF an APS Zweitlehrer in der Integration
N
& | und Unterstufe der AHS ( 54) + KV (Ausniitzung des Rahmens) 1
je 5 zu betreuende Kinder mit SPF (36)
VS-Klassen ( x 36)
je 5 bis 10 Kinder mit SPF (36)
£ |je weitere 1 bis 5 Kinder mit SPF (18)
mindestens 5 Vorschulkinder im FSE (36) * Die Aufschliisselung der Ustd. Ist nur dann durchzu-
GTS Schiilergruppen im BT (x 18) fiihren, wenn die Ustd. An verschiedenen Scbulart.en
(VS, HS, RS, SS, PTS, BS, LWS) bzw. an Bundesein-
GTS —HS/SS Schiilergruppen im BT (x 27) richtungen (Pidag. Akademie, Pid. Institut ...) geleis-
tet werden. INNebenschule(n) /Ustd. Sind aufzuglie-
Summe dern.
M (5 /6 von TB A) Jabresstunden 660
Zulagen Angabe von TB C (Sonstige Titigheiten) Jahresstunden 324
Leiter: Schiilergruppen im LdU | Gesamtanzah! 1. Lehramtliche Pflichten (100) 100
Leistungsdifferenzierter | Anzabl der Gruppen 2. Klassenvorstand (66) ‘ Klasse ‘ 4.b 66
Unterricht Gegenstand 3. Supplierung (10) 10
Fachkoordinator fur Gegenstand | Schulstufen 4. Fortbildung (15) 15
LdU (D, M, LEF) Anzahl der S chiilergruppen 5. Verminderung wegen Invaliditit
Fachkoordinator an Schwerpunktschulen ‘ Zwischensumme 191
(musisch / sportlich) Anzahl der Klassen 6. Rest auf TB C : ® Besondere Pflichten 133

Strg+F9=F11

Schilerberater Schulart | Klassen

Mentorentitigkeit Stunden | Lehriibung Die Aufschliisselung der ,,Besondere Pflichten
Stunden | Lebrbesprech. fiir die Festlegung der JN nehmen Sie bitte auf]

Mehrstufen Klasse | Stufen der Riickseite vor.

Gefahrenzulage Stunden Diese Festlegung der JN verbleibt an der Schule.

Mehtfachbehindertenz. | Klassenanzabhl / Stunden

Sonstiges: LSR: in STIPAS erfasst am / von

22/21-R DMDL: 1

wUv:

Die Richtigkeit des BNW wird durch die Unterschrifisleistung des Lehrers und des Leiters auf der
Gleichschrift fiir die ,,Festlegung der JN* bestitigt. Diese liegt in der Direktion zu Einsichtnahme auf.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung;

DVR: 0064360

8011 Graz, Korblerg. 23
- gg -
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II— Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)
Name, Amtstitel Muster — HL mit Unterschr., teilbesch., Rahmen VSNR
Schule HS I Musterschule PersZl
Festlegung der JAHRESNORM fiir das SJ 2002/03 (§ 43 Abs. 1 LDG) Datum
BESCHAFTIGUNGSNACHWEIS b bis
Grund der Vorlage
|JN: unter 25 DJ / 1776 |iiber 25 DJ / 1736 | 1776 [teilbesch. mit | 19 | Usdd |
‘ Zuordnung zur wUv (20, 21,22) | 21 ‘ Unterschreitung der JN um ‘ 3 ‘ Wstd. Wegen ‘ Info |
Verminderung des TB A fiir den Leiter JAHRESNORM| 1607
Grund Jstd |'TB A Untervichs, Aufiich) Jstd, 576
Leitung (36 fir VS; 72 fiir HS/SS/PTS) Nebenschule(n) * Gegenst. | Wtd.
‘ HS-, RS-, SS-, PTS-Klassen (x 54) Stunden an der Stammschule * 15
je 2 Klassen mit Kinder mit SPF an APS Zweitlehrer ln der Integration
N
£ | und Unterstufe der AHS ( 54) + KV (Ausniitzung des Rahmens) 1
je 5 zu betreuende Kinder mit SPF (36)
VS-Klassen ( x 36)
je 5 bis 10 Kinder mit SPF (36)
g je weitere 1 bis 5 Kinder mit SPF (18)
mindestens 5 Vorschulkinder im FSE (36) * Die Aufschliisselung der Ustd. Ist nur dann durchzu-
GTS Schiilergruppen im BT (x 18) fiihren, wenn die Ustd. An verschiedenen Sc]]u]attfen
(VS, HS, RS, SS, PTS, BS, LWS) bzw. an Bundesein-
GTS - HS/SS Schiilergruppen im BT (x 27) richtungen (Pidag. Akademie, Pid. Institut ...) geleis-
tet werden. NNebenschule(n) /Ustd. Sind aufzuglie-
Summe dern.
IBB (5/6vwnTBA)  Jabresstunden 480
Zulagen Angabe von TB C (Sonstige Titigheiten) ~ Jahresstunden 551
Leiter: Schilergruppen im LdU | Gesamtanzah! 1. Lehramtliche Pflichten (100) 76
Leistungsdifferenzierter Anzabl der Gruppen 1 2. Klassenvorstand (66) ‘ Klasse ‘ 4.b 66
Unterricht Gegenstand E 3. Supplierung (10) 8
Fachkoordinator fiir Gegenstand | Schulstufen 4. Fortbildung (15) 1
LdU (D, M, LF) Anzabl der Schiilergruppen 5. Verminderung wegen Invaliditit
Fachkoordinator an Schwerpunktschulen ‘ Zwischensumme 161
(musisch / sportlich) Anzahl der Klassen 6. Rest auf TB C : » Besondere Pflichten 390

Strg+F9=F11

Schulerberater Schulart | Klassen

Mentorentitigkeit Stunden | Lebriibung Die Aufschliisselung der ,,Besondere Pflichten*
Stunden | Lebrbesprech. fiir die Festlegung der JN nehmen Sie bitte auf]

Mehrstufen Klasse | Stufen der Riickseite vor.

Gefahrenzulage Stunden Diese Festlegung der JN verbleibt an der Schule.

Mehrtfachbehindertenz. | Klassenanzah! | Stunden

Sonstiges: LSR: in STIPAS erfasst am / von

wUv: 19/20-R DMDL 0

Die Richtigkeit des BNW wird durch die Unterschrifisleistung des Lehrers und des Leiters auf der
Gleichschrift fiir die ,,Festlegung der JN*“ bestitigt. Diese liegt in der Direktion zu Einsichtnahme auf.

Wir, die Abteilung A 1, sind fur Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung;

DVR: 0064360

8011 Graz, Korblerg. 23
-oh -
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II— Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)
Name, Amtstitel Muster - Hauptschullehrer VSNR
Schule HS I Musterschule PersZl
Festlegung der JAHRESNORM fiir das SJ 2002/03 (§ 43 Abs. 1 LDG) Datum
BESCHAFTIGUNGSNACHWEIS b bis
Grund der Vorlage
|JN: unter 25 DJ / 1776 |iiber 25 DJ / 1736 | 1776 | teilbesch. mit | | Usdd |
‘ Zuordnung zur wUv (20, 21,22) | 21 ‘ Unterschreitung der JN um ‘ ‘ Wstd. Wegen ‘ |
Verminderung des TB A fiir den Leiter JAHRESNORM| 1776
Grund Jstd | TB A Untervicht, Aufiichr) Jstd. 756
Leitung (36 fir VS; 72 fiir HS/SS/PTS) Nebenschule(n) * Gegenst. | Wtd.
‘ HS-, RS-, SS-, PTS-Klassen (x 54) Stunden an der Stammschule * 21
je 2 Klassen mit Kinder mit SPF an APS Zweitlehrer ln der Integration
N
£ | und Unterstufe der AHS ( 54) + KV (Ausniitzung des Rahmens) 1
je 5 zu betreuende Kinder mit SPF (36)
VS-Klassen ( x 36)
je 5 bis 10 Kinder mit SPF (36)
g je weitere 1 bis 5 Kinder mit SPF (18)
mindestens 5 Vorschulkinder im FSE (36) * Die Aufschliisselung der Ustd. Ist nur dann durchzu-
GTS Schiilergruppen im BT (x 18) fiihren, wenn die Ustd. An verschiedenen Sc]]u]attfen
(VS, HS, RS, SS, PTS, BS, LWS) bzw. an Bundesein-
GTS - HS/SS Schiilergruppen im BT (x 27) richtungen (Pidag. Akademie, Pid. Institut ...) geleis-
tet werden. NNebenschule(n) /Ustd. Sind aufzuglie-
Summe dern.
M (5 /6 von TB A) Jabresstunden 630
Zulagen Angabe von TB C (Sonstige Titigheiten) ~ Jahresstunden 390
Leiter: Schulergruppen im LdU | Gesamtanzah! 1. Lehramtliche Pflichten (100) 100
Leistungsdifferenzierter Anzabl der Gruppen 2 2. Klassenvorstand (66) ‘ Klasse ‘ 4.b 66
Untetricht Gegenstand D 3. Supplierung (10) 10
Fachkoordinator fur Gegenstand | Schulstufen | D / 4 | 4. Fortbildung (15) 15
LdU (D, M, LF) Anzabl der Schiilergruppen| 12 5. Verminderung wegen Invaliditit
Fachkoordinator an Schwerpunktschulen ‘ Zwischensumme 191
(musisch / sportlich) Anzahl der Klassen 6. Rest auf TB C : ® Besondere Pflichten 199

Schulerberater Schulart | Klassen

Mentorentitigkeit Stunden | Lebriibung Die Aufschliisselung der ,,Besondere Pflichten*
Stunden | Lebrbesprech. fiir die Festlegung der JN nehmen Sie bitte auf]

Mehrstufen Klasse | Stufen der Riickseite vor.

Gefahrenzulage Stunden Diese Festlegung der JN verbleibt an der Schule.

Mehrtfachbehindertenz. | Klassenanzah! | Stunden

Sonstiges: LSR: in STIPAS erfasst am / von

Strg+F9=F11

wUv:  21/20-R

DMDL: 1

Die Richtigkeit des BNW wird durch die Unterschrifisleistung des Lehrers und des Leiters auf der
Gleichschrift fiir die ,,Festlegung der JN*“ bestitigt. Diese liegt in der Direktion zu Einsichtnahme auf.

Wir, die Abteilung A 1, sind fur Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung;

DVR: 0064360

8011 Graz, Korblerg. 23
-9j-




Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)
LANDESSCHULRAT FUR STEIERMARK
23.09.2002 Sachbearbeiter: Hofrat Dr. Rumpler

Auf Grund einer dem Vernehmen nach erteilten Auskunft, mdchte ich klarstellen, dass der
Erlass betreffend die sog. Bandbreite (VI La 2/38) insoferne auch fur Schulleiter gilt, als
dies vom Inhalt der Verhandlungen her so beabsichtigt war. Auf dem als Muster dem oa.
Erlass angeschlossenen BN kommt dieser Wille zum Ausdruck. Das Begleitschreiben soll-
te lediglich klarstellen, dass eine Ausnutzung der Bandbreite (= Rahmen) bei den Schullei-
tern rechtlich nicht mdglich ist, weil sie im Gesetz unveranderbar mit 20 festgelegt ist. Tat-
sachlich ist diese sog. KV-Stunde also quasi als zusatzliche Unterrichtsstunde zu behan-
deln.

AN HULRAT FUR STEIERMA

VI La 2/39-2002 vom 27.09.2002 Sachbearbeiter: Hofrat Dr. Rumpler

An alle
Bezirksschulrate

LDG — Klassenvorstandsstunde;
Lehrer/innen des Entlohnungsschemas Il L

Auf Grund mehrerer Anfragen zum Erlass des Landesschulrates vom 16.9.2002, GZ VI La
2/38-2002 wird hiermit klargestellt, dass die im genannten Erlass getroffene Regelung
sinngemal auch fur Vertragslehrer des Entlohnungsschemas Il L gilt. Dem gemalf ist bei
Klassenvorstanden/klassenfiihrenden Lehrer/inne/n dieses Entlohnungsschemas im Be-
schéaftigungsnachweis analog zu den dem vorgenannten Erlass angeschlossenen Mustern
1 Stunde bzw. 0,5 Stunden einzutragen.

Eine dementsprechende Uberschreitung der in den Durchfiihrungsrichtlinien zum ,LDG
1984 —neu” (VI La 2/19 — 2002 vom 30.8.2001) aufgezeigten Obergrenze des wochentli-
chen Unterrichtsausmal3es von 22 Stunden bei Vertragslehrer/inne/n 1l L ausschliel3lich
aus Anlass der Zuerkennung der KV-Stunde wird hierbei ausnahmsweise zur Kenntnis
genommen. Jede Uberschreitung dieser Grenze aus_anderem Anlass ist weiterhin
nicht zuldssig.

Es wird in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam gemacht, dass durch diese Rege-
lung nur das Beschaftigungsausmald ohne DMDL-Charakter bezugswirksam erhoht wird,
da im Entlohnungsschema Il L DMDL nicht vorgesehen sind.

Fir den Amtsfihrenden Prasidenten:
Dr. Rumpler eh.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -9 -



Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)

Amt der Steierméarkischen Landesregierunqg, Fachabteilung 6B

GZ.: FA6B-02.00 — 49/91-2003 vom 02.06.2003 Bearbeiter: HR Dr. Eigner

An alle
Bezirksschulrate

Klassenvorstandsstunde bzw.
Stunde fir Klassenfiihrung
Schuljahr 2003/2004

In Ergénzung zum Erlass der Fachabteilung 6B vom 07.05.2003, GZ.: FA6B-02.00-49/36-2003, wird zu
Punkt E) Abs. 1 des genannten Erlasses Folgendes angeordnet:

In Entsprechung der vom Bundesministerium fiir Bildung, Wissenschaft und Kultur empfohlenen Aus-
schopfung der im LDG vorgesehenen Bandbreite der Jahresstunden fur die Unterrichtsverpflichtung,
wird fur jeden Klassenvorstand sowie fur jede(n) klassenfuhrende(n) Lehrer/Lehrerin ein Abschlag von

0,5 Lehrerwochenstunden
genehmigt.
Seitens der Steiermarkischen Landesregierung ist beabsichtigt, diese Regelung zur Wahrung der Kon-
tinuitat auch fur das Schuljahr 2004/2005 zur Anwendung zu bringen.
Das fir die obgenannte MalRnahme erforderliche Stundenkontingent ist in der an die Bezirksschulrate
am 07.05.2003 ergangenen Zuteilung bereits enthalten.

Mit freundlichen Grif3en
Fir die Steiermarkische Landesregierung
Der Leiter der Fachabteilung
Dr. Eigner eh.

Amt der Steierméarkischen Landesregierunqg, Fachabteilung 6B

GZ.: FA6B-02.00 — 49/55-2004 vom 04.05.2004 Bearbeiter: Dr. Muchitsch

Schulorganisatorische Richtlinien fir das Schuljahr 2004/05

E) Allgemeines:

1) Hinsichtlich des Abschlages fiir Klassenvorstande bzw. fir klassenfiihrende Volksschullehrer
gilt die bereits im Schuljahr 2003/04 gehandhabte Regelung wonach jeweils 0,5 Lehrerwochen-
stunden zur Verfigung gestellt werden. Die erforderlichen Lehrerwochenstunden sind bereits
im Schulerfaktor und somit im verteilten Kontingent enthalten.

2) Die fur Mentoren (Besuchsschullehrer) erforderlichen Dienstposten missen aufgrund der Stel-
lenplanrichtlinien des Bundes zuséatzlich beim Landesschulrat ,mit einer Auflistung der Be-
suchsschullehrerstunden und den sich daraus ergebenden Zuschlagen® beantragt werden. Es
wird jedoch ausdricklich darauf hingewiesen, dass ein Hochstrahmen von 24 Dienstposten
vom Bund vorgegeben ist. Sollten die Antrage Uber diesen Rahmen hinausgehen, ist eine Be-
deckung aus dem Landeskontingent nicht mdglich.

Fur die Steiermarkische Landesregierung:
Der Fachabteilungsleiter-Stellvertreter:
Dr. Radl eh.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -9k -



Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)
LANDESSCHULRAT FUR STEIERMARK
VI Ste 1/83 — 2004 vom 12.05. 2004 Sachbearbeiter: HR Dr. Rumpler

Stellenplan fur die Lehrer an APS fiir das Schuljahr 2004/2005;
zweckgebundener Zuschlag ,Besuchsschullehrerstunden*

Ergeht an:
1. die Direktion der Padagogischen Akademie des Bundes in Steiermark, Hasnerplatz 12,

8010 Graz

2. die Direktion der Padagogischen Akademie der Dibzese Graz-Seckau, Georgigasse 85-89,.
8020 Graz

3. die Direktion der Religionspadagogischen Akademie der Diézese Graz-Seckau, Georgi-
gasse 85-89, 8020 Graz

Gleich wie fiur das laufende Schuljahr hat das BMBWK mit Erlass vom 6. April 2004, GZ. 621/18-
11/7/04 auch fir das Schuljahr 2004/2005 als zweckgebundenen Zuschlag ,Besuchsschullehrer-
stunden im Rahmen der Besprechungsstunden an Padagogischen Akademien* wiederum ein Kon-
tingent von

24 Planstellen
zur Verfugung gestellt. Dieses Limit darf auf keinen Fall Uberschritten werden, da ansonsten keine
Refundierung der Planstellen durch den Bund erfolgt.
Dieser Umstand bedingt eine den ,realen Stundenerfordernissen“ der drei angesprochenen Aka-
demien und den verfligbaren Ressourcen gerecht werdende Aufteilung der 24 Planstellen.
Um dies zu erreichen, schlagt der Landesschulrat wieder vor, die Aufteilung einvernehmlich vorzu-
nehmen und zwar so, dass an Hand einer Namensliste das auf die einzelnen Mentoren entfallende
Stundenausmal festgelegt und die Stundensumme in Planstellen umgerechnet wird. Hierbei ist
bei den Lehrern an Hauptschulen, Polytechnischen Schulen und Sonderschulen, die nach dem
Lehrplan der Hauptschule gefihrt werden, der Divisor 21, bei den Lehrern an anderen Schulfor-
men der Divisor 22 anzuwenden.
Es wird gebeten, den so erstellten Verwendungsnachweis sowohl dem Landesschulrat als auch
dem fir Stellenplanangelegenheiten primar zustidndigen Amt der Steiermarkischen Landesregie-
rung, Fachabteilung 6B, Stempfergasse 4, 8010 Graz zu Ubermitteln.
Mit freundlichen Grif3en

Fur den Amtsfiihrenden Prasidenten:
Dr. Rumpler eh.

Dem

Amt der Steierm. Landesregierung
Fachabteilung 6B

Stempfergasse 4

8010 Graz

zur Kenntnis.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -9l -



Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)

Amt der Steierméarkischen Landesregierunqg, Fachabteilung 6B

GZ.: FA6B-02.00 — 49/42-2005 vom 02.05.2005 Bearbeiter: Dr. Muchitsch

Schulorganisatorische Richtlinien fir das Schuljahr 2005/06

E) Allgemeines:

3) Hinsichtlich des Abschlages fir Klassenvorstande bzw. fur klassenfihrende Volksschullehrer
gilt die bereits im Schuljahr 2004/05 gehandhabte Regelung wonach jeweils 0,5 Lehrerwochen-
stunden zur Verfigung gestellt werden. Die erforderlichen Lehrerwochenstunden sind bereits
im Schilerfaktor und somit im verteilten Kontingent enthalten. Diese Regelung lauft mit dem In-
krafttreten des Artikel 4 des Budgetbegleitgesetzes 2006, somit mit 1.Sptember 2006 aus.

4) Die fur Mentoren (Besuchsschullehrer) erforderlichen Dienstposten missen aufgrund der Stel-
lenplanrichtlinien des Bundes zuséatzlich beim Landesschulrat ,mit einer Auflistung der Be-
suchsschullehrerstunden und den sich daraus ergebenden Zuschlagen* beantragt werden. Es
wird jedoch ausdricklich darauf hingewiesen, dass ein Hochstrahmen von 24 Dienstposten
vom Bund vorgegeben ist. Sollten die Antréage Uber diesen Rahmen hinausgehen, ist eine Be-
deckung aus dem Landeskontingent nicht moglich. Eine Klarung diesbeziiglich muss direkt auf
Bundesebene erfolgen.

Fur die Steiermarkische Landesregierung:
Der Leiter der Fachabteilung:
Dr. Eigner eh.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -9m -



Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)
Komplette Jahresnorm 1784
e . TBA |[TBB| SUm | jiies | TBC
Tatigkeitsbereiche A, B und C wovl aN | N ATB norm | JN#
Schulleiter (an allen Schulformen der APS) * 20 |720| 600 |1320| 1784 | 464
Lehrer an VS, SS (ausgen. SS nach dem Lehrplan der HS) | 22 | 792 | 660 |1452| 1784 | 332
Lehrer an HS, RS, PTS, SS nach dem Lehrplan der HS ... 21 | 756 | 630 [1386| 1784 | 398
Lehrer fiir einzelne Gegenstande (zB: RL, L.f.WE) 22 |792| 660 |1452| 1784 | 332
Zweitlehrer in VS- und HS-Integrationsklassen 22 | 792 | 660 |1452| 1784 | 332
Mobil tatiger Lehrer im Bereich der Sonderpadagogik 22 |792| 660 |1452| 1784 | 332
Komplette Jahresnorm 1744
. _ ] TB A TB B | Sum- Jahres TB C
Tatigkeitsbereiche A, B und C RN AnleB norm | g #
Schulleiter (an allen Schulformen der APS) * 20 |720| 600 | 1320 | 1744 | 424
Lehrer an VS, SS (ausgen. SS nach dem Lehrplan der HS) | 22 | 792 | 660 |1452 | 1744 | 292
Lehrer an HS, RS, PTS, SS nach dem Lehrplan der HS ... 21 | 756 | 630 [1386| 1744 | 358
Lehrer fur einzelne Gegenstande (zB: RL, L.f.WE) 22 | 792 | 660 |1452| 1744 | 292
Zweitlehrer in VS- und HS-Integrationsklassen 22 |792| 660 |1452 | 1744 | 292
Mobil tatiger Lehrer im Bereich der Sonderpadagogik 22 |792| 660 |1452| 1744 | 292

* Gem. 8 51 (1) 3 wird der Tatigkeitsbereich C fiir den Leiter mit ,padagogisch-administrative Aufgaben aus
der Leitung der Schule” definiert.

# wird bei Vorliegen einer Invaliditat weiter vermindert (siehe Seite 13).

Die Jahresstunden fur den Tatigkeitsbereich C betragen daher

wUv | bis zum 25. Dienstjahr in Jstd. ab dem 26. Dienstjahr in Jstd.
20 464 424
21 398 358
22 332 292

Bei bestimmten Verwendungen bzw. bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen (Leiter,
Unterschreitung, Verminderung, Herabsetzung) weichen die einzelnen Grof3en des TB C
von den oben angefihrten Zahlen ab.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -10 -



Landesschulrat fiir Steiermark

(GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)

Zusammenfassende Ubersicht einer Vollbeschéftigung

wUv 20 (nur fir Leiter)

unter 25 Dienstjahre (1784) TB Uber 25 Dienstjahre (1744)
Unterrichtsverpflichtung 720| A |Unterrichtsverpflichtung 720
Vor-, Nachbereitung, Korrektur 600| B |Vor-, Nachbereitung, Korrektur 600
pédagogisgh-administrative Aufgaben 464! C pédagogisgh-administrative Aufgaben 424
aus der Leitung der Schule aus der Leitung der Schule
Summe 1784| JN | Summe 1744

(diese Tabelle ist nur fiktiv zu betrachten, weil im TB A keine Verminderungen vorgenommen wurden)

wUv 21
unter 25 Dienstjahre (1784) B uber 25 Dienstjahre (1744)

Unterrichtsverpflichtung 756 | A |Unterrichtsverpflichtung 756
Vor-, Nachbereitung, Korrektur 630| B |Vor-, Nachbereitung, Korrektur 630
sonstige lehramtliche Pflichten 100 sonstige lehramtliche Pflichten 100
Klassenvorstand 66 Klassenvorstand 66
unentgeltliche Supplierung @ 10| C |unentgeltliche Supplierung « 10
Fortbildung ™ 15 Fortbildung @™ 15
Stundgn fu_r die Erfl:JIIung beso_nde- 207 Stundep fu.r die Erfgllung besor_lde- 167
rer Téatigkeiten (variabler Bereich) rer Tatigkeiten (variabler Bereich)

Summe 1784| JN | Summe 1744

wUv 22
unter 25 Dienstjahre (1784) B tber 25 Dienstjahre (1744)

Unterrichtsverpflichtung 792 | A |Unterrichtsverpflichtung 792
Vor-, Nachbereitung, Korrektur 660| B |Vor-, Nachbereitung, Korrektur 660
sonstige lehramtliche Pflichten 100 sonstige lehramtliche Pflichten 100
Klassenvorstand 66 Klassenvorstand 66
unentgeltliche Supplierung o 10| C |unentgeltliche Supplierung S 10
Fortbildung @ 15 Fortbildung N 15
Stunde_n fu_r die Erf[_]llung beso_nde- 141 Stunde_n fu_r die Erfl'J_IIung besor_lde- 101
rer Tatigkeiten (variabler Bereich) rer Tatigkeiten (variabler Bereich)

Summe 1784| JN |Summe 1744

Wir, die Abteilung A 1, sind flir Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung;

DVR: 0064360

8011 Graz, Korblerg. 23
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Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)
UNTERSCHREITUNG DER JAHRESNORM
(§ 43 Abs. 2)

Die wdchentliche Unterrichtsverpflichtung (wUv) pro Woche kann fir drei Bereiche in be-
sonders bericksichtigungswiirdigen Fallen unterschritten werden. Die Unterschreitung ist
in folgendem Rahmen maoglich, wenn

=» die Qualitat der Schule nicht beeintrachtigt wird,

= die Stunden kontingentmafig abgedeckt werden kdnnen und

=>» der Lehrer bei voller wUv mit mindestens 16 Unterrichtsstunden eingesetzt ist.

Griunde fur die Unterschreitung

a) padagogisch-fachliche Betreuung der fir den lehrplanmé&figen Unterricht verwendeten
Informationstechnologie-Arbeitsplatze (IT-Arbeitspléatze);

Schulart Wstd.
VS, ASO 1 bis 3
HS, PTS 3 bis4

4 Stunden durfen an einer HS und einer PTS nur dann vergeben werden, wenn mehr
als 1 Computerraum zu betreuen ist oder an der Schule eine Vernetzung besteht.

b) Betreuung einer eingerichteten Schulbibliothek;

Schulart Wstd.
VS, ASO 1 bis 5
HS, PTS 3 bis5

c) besondere Eignung fir die Ausiibung bestimmter pad.-admin. Tatigkeiten;

Schulart Wstd.

VS, ASO 1

HS, PTS 1 bis 2
HS, PTS ab 12 Klassen 3

d) Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten (siehe Seiten 12a und 12b);

Beispiel: Gegentuiberstellung ohne und mit Unterschreitung
(HL unter 25 DJ, ohne KV, Unterschreitung der wUv von 21 wegen IT um 4 Wstd.)

ohne Unterschreitung mit Unterschreitung
Tatigkeit Wstd. Jstd. TB | Wstd. Jstd. Aus diesem Beispiel
Unterrichtsverpflichtung 21 756| A 17 612 |ist deutlich erkennbar,
Vor-, Nachbereitung, Korrektur -- 630| B -- 510 | dass die Stunden der
sonstige lehramtliche Pflichten - 100 - 100 | Unterschreitung aus
Klassenvorstand - 0 - 0 gzanT: (':A‘ :/Jvr;?wcirl:
unent.geltllche Supplierung -1 8 10 C ll 10 Dem Lehre"r stehen so-
Fortblldung _ -l ™| 15 --|©| 15 mit 7,33 Std. / Woche
Stunden fir Erfullung besonderer B 273 _ 537 | (537 - 273 = 264
Tatigkeiten (variabler Bereich) 264 : 36 = 7,33)
Summe 1784 JN 1784 fur IT zur Verfugung.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -12 -



Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)

* Auszug aus dem Ergebnisprotokoll des Lenkungsausschusses des LSR zum LDG:
(30.04.2002)

Offnungszeiten der Bibliothek sind im Falle der Unterschreitung der Jahresnorm je nach
Standorterfordernissen und Standortgegebenheiten vorzusehen. Stunden, die in den Be-
reich der Ziffer 2 fallen, entfallen mit der Unterschreitung in Ziffer 1 im aliquoten Ausmalf}
und erhdhen den erforderlichen Differenzbetrag in Ziffer 3. Stunden der Unterschreitung
der JN fur die Bibliothek sind nicht unbedingt durch Anwesenheit in der Schule zu erfillen,
da vorbereitende und administrative Tatigkeiten im Zusammenhang mit der Bibliothek
auch auf3erhalb der Schule erfillt werden kdénnen.

AN H AT FU TEIERMA

Sachbearbeiter: LS| Buchebner, Thomann, Zoller
Juni 2004

Stellenplan fur die Lehrer an APS fiir das Schuljahr 2004/2005;
zweckgebundener Zuschlag ,Besuchsschullehrerstunden®

Richtlinien zur Betreuung von Schilerinnen und Schilern mit Lese- und/oder Recht-
schreibschwierigkeiten (LRS) an allgemein bildenden Pflichtschulen

1. Einleitende Bemerkungen
Der Inhalt dieser Richtlinien wurde im Einvernehmen mit der Steirischen Schulpsychologie erarbeitet.
Zur besseren Betreuung von Schilerinnen und Schillern mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten
(LRS) in der Pflichtschule stehen in allen Bezirken der Steiermark bereits facheinschlagig ausgebildete Lan-
deslehrerinnen und Landeslehrer zur Verfiigung (siehe Liste im Anhang). Der in der Liste angefiihrte Perso-
nenkreis unterstitzt Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schiilerinnen und Schiiler beim Umgang mit LRS. Die
fur diese Beratungs- und Betreuungstatigkeit anfallenden Stunden, die vorwiegend durch Unterschreitung
der wochentlichen Unterrichtsverpflichtung (LDG) ausgeglichen werden, sind vorrangig aus dem Stun-
denkontingent der Sonderpadagogik abzudecken. Es ist vorgesehen, dass je nach BezirksgréRe und Bedarf
bis zu 3 LRS-Beratungslehrerinnen / LRS-Beratungslehrer im Ausmalf3 von je 2 Wochenstunden zum Einsatz
gelangen.
Die Kooperation mit der SPZ-Leiterin / dem SPZ-Leiter, der Sprachheillehrerin / dem Sprachheillehrer und
schuleigenen Expertinnen / Experten ist anzustreben.

2. Beobachtungszeit, Diagnose, Interventionsmaflnahmen, Leistungsbeurteilung
Volksschule:
Auf kindgerechte und wissenschaftlich fundierte Leselernmethode ist zu achten

e Beginn mit Druckschrift

¢ Individuelles Lerntempo — Zeit lassen (Grundstufe | ist Lehrplaneinheit!)

e Womdglich Computerunterstiitzung

e Erfassung der phonologischen Bewusstheit zu Schulbeginn und laufende Vermittlung von Einsicht in di

Lautstruktur der Sprache (z.B. Analogien, Reimerkennung, Sprachspiele ........ )

In der Grundstufe | der Volksschule wird bei vermuteten Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten von
der klassenfiihrenden Lehrerin/dem klassenfihrenden Lehrer ein Verlaufsprotokoll tber die jeweiligen Schi-
lerinnen/Schiler gefuhrt.
Auf die Erfassung der Vorkenntnisse, das Feststellen des Entwicklungsstandes sollte bereits zu Schulbeginn
und dann durch regelmaRige Lernstandskontrollen (z.B. Hamburger Schreibprobe, Beobachtungsbogen
nach Dehn, Salzburger Lese-Screening, Salzburger Lese-Rechtschreib-Test, Schreibung unbekannter Wor-
ter oder freier Texte nach dem Stufenmodell zur Feststellung der verwendeten Strategien) besonderer Wert
gelegt werden.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -12a-



Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)

Auf Basis der Ergebnisse wird bei Bedarf padagogisch und/oder psychologisch interveniert, wobei die pada-
gogischen Interventionen durch die zustandige Klassenlehrerin/den zustandigen Klassenlehrer erfolgen, die
von den regionalen LRS-Beratungslehrerinnen / LRS-Beratungslehrern unterstiitzt werden (Lernorganisati-
on, Lerntechniken, ...).

Fir Schilerinnen und Schiler mit LRS sind ,Individuelle Forderplane” zu erstellen (It. Erlass / Forderpléne
vom ...).

Fur die differentielle psychologische Diagnostik sowie fir die Beratung und Begleitung sind in erster Linie
nach grundlicher pddagogischer Abklarung die steirischen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen zu-
standig. Dartber hinaus kénnen auch klinische Psychologinnen / klinische Psychologen herangezogen wer-
den, die vom LSR f. Stmk. anerkannt werden (eine entsprechende Liste liegt in der Abteilung Schulpsycho-
logie / Bildungsberatung auf).

Eine ausfihrliche Elterninformation durch die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer und durch die LRS-
Beratungslehrerin / den LRS-Beratungslehrer ist unbedingt erforderlich.

Hauptschule:

Bei Schilerinnen und Schiilern, bei denen offensichtlich Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten beste-
hen, ist eine Uberpriifung mittels Salzburger Lese-Rechtschreib-Test durchzufiihren. Auf Basis der Ergeb-
nisse ist mit einer LRS-Beratungslehrerin / einem LRS-Beratungslehrer Kontakt aufzunehmen und tber ent-
sprechende Férdermdglichkeiten zu beraten. Ein individueller Férderplan fur die jeweiligen Schilerinnen und
Schuler ist zu erstellen.

Hinsichtlich der Leistungsbeurteilung wird auf die Richtlinien des im Punkt 3 angefuhrten Erlasses verwie-
sen.

3. Definition der Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten
Siehe Grundsatzerlass, LSR f. Stmk., GZ.: IV Bi 1/18-2000, vom 8. Mai 2000.

4. Durchfuhrung und bedarfsgerechte Angebote
Die Durchflihrung der Betreuung der Schulerinnen und Schiller mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierig-
keiten erfolgt durch die laut Diensteinteilung zustandigen Lehrerinnen bzw. Lehrer, die von den LRS-
Beratungslehrerinnen / LRS-Beratungslehrern in ihrer Arbeit unterstiitzt werden.
Von eigenen LRS-Kursen und vom Einsatz mobiler LRS-Lehrerinnen / LRS-Lehrer ist Abstand zu nehmen.
Die Lehrerin/der Lehrer an der jeweiligen Schule soll jedoch die erworbenen Kenntnisse im Bereich des Re-
gelférderunterrichts umsetzen und die Entwicklungsschritte protokollieren.
Die Beratung der Lehrerinnen und Lehrer erfolgt durch LRS-Beratungslehrerinnen / LRS-Beratungslehrer
aulerhalb der Unterrichtszeit.
Es besteht fur die LRS-Beratungslehrerinnen und LRS-Beratungslehrer auch die Mdéglichkeit bei Vorliegen
einer Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeit Eltern und Kinder Giber Lernorganisation und Lerntechniken
zu informieren (z.B. Blockung von Stunden fiir Informationsnachmittage, Fortbildungsangebote, Kurse, ...).

5. Kompetenztransfer
Mit der geplanten Form der Betreuung von Schilerinnen und Schiilern mit Lese- und/oder Rechtschreib-
schwierigkeiten soll Folgendes erreicht werden:
Die facheinschlagig ausgebildeten Landeslehrerinnen und Landeslehrer, die als LRS-Beratungslehrerinnen
und LRS-Beratungslehrer im Bezirk eingesetzt sind, sollen den im Regelunterricht tatigen Lehrerinnen und
Lehrern an Volks- und Hauptschulen die notwendigen Kompetenzen im Umgang mit LSR vermitteln, um in
der padagogischen Arbeit mehr Sicherheit zu erwerben.
Die Bezirksschulinspektorinnen und Bezirksschulinspektoren werden ersucht, als LRS-Beratungslehrerin /
LRS—Beratungslehrer jene vorrangig einzusetzen, die auch uUber Kompetenzen im Bereich der Rechen-
schwéache (Dyskalkulie) verfugen.

Wir, die Abteilung A 1, sind fur Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -12b -



Landesschulrat fiir Steiermark (GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)

VERMINDERUNG DER JAHRESNORM
(88 43 und 51)

A) Invaliditat

Liegt beim Lehrer eine Behinderung, die sich auf ein im § 72 Abs.1 Z. 1-4 BDG angefihr-
tes Dokument (Bezug einer Rente als Folge eines Dienstunfalles oder einer Berufskrank-
heit im Dienste einer Gebietskorperschaft; Besitz eines Bescheides gem. § 14 Abs. 1 oder
2 des Behinderteneinstellungsgesetzes, Besitz einer Gleichstellungsbescheinigung gem. §
13 Abs. 2 des Invalideneinstellungsgesetzes) grindet, vor, so erhéht sich der ,Urlaubsan-
spruch* dementsprechend.

Der ,hohere Urlaubsanspruch® durch eine Behinderung wirkt sich dementsprechend
durch eine Reduzierung der Jahresstundensumme nur fir den Tatigkeitsbereich C
(Sonstige Tatigkeiten) aus. Samstagfeiertage gemafl 8 66 Abs. 3 BDG sind aber in der
Jahresnorm bereits berticksichtigt. Siehe dazu auch die nachstehende Tabelle:

Minderung der Erwerbs- | zusatzliche | zuséatzliche Verminde-
unfahigkeit in Prozent Werktage rung in Jstd. Diese Jstd. sind bei
01-39 2 16 Teilzeitbeschaftigung,
40 - 49 4 32 Herabsetzung, usw.
o0 - 59 > 40 nicht mehr zu kirzen.
60 - 100 6 48
Sehbehinderte (Blinde) 6 48

B) Leiter

Die Jahresnorm (1784 bzw. 1744) des Leiters einer APS setzt sich zusammen aus

TB A): 720 Jahresstunden fir die Unterrichtsverpflichtung (720 : 36 = daher 20 wUv);
TB B): 600 Jahresstunden fur die Vor- und Nachbereitung des Unterrichtes sowie Kor-
rekturarbeiten;

TB C): Differenzbetrag zwischen der Summe A) plus B) und der Jahresnorm; Jahresstun-
den fur padagogisch-administrative Aufgaben aus der Leitung der Schule.

Der Leiter einer allgemein bildenden Pflichtschule mit mehr_als sieben Klassen ist von
der regelméaRigen Unterrichtserteilung befreit. Er ist aber verpflichtet, abwesende Leh-
rer im Rahmen einer allfélligen fiktiven Supplierverpflichtung ohne Anspruch auf eine
MDL-Vergutung zu vertreten. Die Regelung der kostenlosen 10 Supplierstunden aus dem
Tatigkeitsbereich C gelten fur den Leiter nicht, ebenso wie alle anderen in § 43 Abs. 3 mit
festen Stundenverpflichtungen genannten Tatigkeiten (SchUG, Fortbildung, KV/Kf., usw.).
Der Tatigkeitsbereich A) (Unterrichtsverpflichtung — generell 20 Wstd.) des Leiters ver-
mindert sich wie bisher durch bestimmte Leistungen und zwar:

Leiter einer Volksschule
. Verminderung in
Grund der Verminderung der wUv von 20 Wstd. Jstd, Wstd.
Leitung der Schule 36 1
je Volksschulklasse 36 1
je angeschlossene SS- oder PTS-Klasse 54 15
5 bis 10 Kinder mit SPF 36 1
je weitere 1 bis 5 Kinder mit SPF 18 0,5
mindestens 5 Vorschulkinder im FSE (gilt als Klasse) 36 1
GTS: je Schilergruppe im Betreuungsbereich 18 0,5

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -13-
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(GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)

Leiter einer HS, PTS bzw. Sonderschule

Verminderung in

Grund der Verminderung der wUv von 20 Wstd. Jstd. Wstd.
Leitung der Schule 72 2
je Klasse 54 1,5
GTS: je Schilergruppe im Betreuungsbereich 27 0,75

Leiter eines Sonderpadagogischen Zentrums

Grund der Verminderung der wUv von 20 Wstd.

Verminderung in
Jstd. Wstd.

der AHS

je 2 Klassen mit Kinder mit SPF an APS und Unterstufe

54 15

Sonderpadagogisches Zentrum
(Wahrnehmung der Aufgaben des SPZ durch den BSR)

Grund der Verminderung der wUv von 22 (!) Wstd.

Verminderung in
Jstd. Wstd.

je funf zu betreuende Kinder mit SPF

36 1

Von 720 Jahresstunden (Téatigkeitsbereich A) werden die entsprechenden Verminderungs-
stunden (Jstd.) abgezogen. Dieses Ergebnis ist durch 36 (Wochen) zu teilen und ergibt
somit die wochentliche Unterrichts- bzw. Supplierverpflichtung (aber keine zusatzlichen

10 Jstd. Supplierverpflichtung).

Beispiele:
Leiter einer HS, 11 Klassen; Leiter einer PTS, 4 Klassen;
weniger als 25 DJ - JN: 1784 Jstd. | Wstd. mehr als 25 DJ - JN: 1744 Jstd. | Wstd.
Jahresnorm TB A +| 720 20,00, |[Jahresnorm TB A +| 720] 20,00
Leitung der Schule -| 72| 2,00/ |Leitung der Schule -] 72| 2,00
11 (Klassen) mal 54 - | 594| 16,50| |4 (Klassen) mal 54 -| 216/ 6,00
Unterrichtsverpflichtung im UJ 54| 1,50 [Unterrichtsverpflichtung im UJ | 432| 12,00

Der Leiter ist von der regelmaligen Unter-
richtserteilung (mehr als 7 Klassen) befreit.
Wochentliche Supplierverpflichtung: 1,5 Stunden
(54 : 36)

Der Leiter ist zur regelmafRigen Unterrichtsertei-
lung im Ausmal von 12 (432 : 36) Wstd. ver-
pflichtet.

richtserteilung (mehr als 7 Klassen) befreit.
Wochentliche Supplierverpflichtung: 6,5 Stunden
(234: 36)

TB B (54:6 x5): 45| |TB B (432 :6 x 5): 360
TB C (1784 — 54 — 45): 1685| |TB C (1744 — 432 — 360): 952

Leiter einer VS, 11 Klassen,; Leiter einer SS (3 Klassen) u. SPZ

weniger als 25 DJ - IN: 1784 |35 [ WS | 10 571y mehr als 25 DJ - IN: 1744 7Std: |Wstd:
Jahresnorm TB A +| 720 20,00, |[Jahresnorm TB A +| 720]20,00
Leitung der Schule -| 36| 1,00/ |Leitung der Schule -| 72| 2,00
11 (Klassen) mal 36 - | 396| 11,00/ |3 (Klassen) mal 54 - | 162| 4,50
3 (Gruppen GTS) mal 18 | -| 54| 150 |15 Klassen mit Kinder mit SPF | _ | 350l10 =0
Unterrichtsverpflichtung im UJ | 234| 6,50 [(15:2=7,5=7;7 x54 = 378) ’
Der Leiter ist von der regelméRigen Unter-| |Unterrichtsverpflichtung im UJ 108| 3,00

Der Leiter ist zur regelmafRigen Unterrichtsertei-
lung im Ausmalf3 von 3 (108:36) Wstd. verpflichtet.

TB B (234:6 x5): 195| |TB B (108 : 6 x 5): 90
41 % Invaliditat: (= -32 Jstd.)
TB C (1784 — 234 — 195 - 32): 1323| [TB C (1744 — 108 — 90): 1546

Wir, die Abteilung A 1, sind fur Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung;

DVR: 0064360

8011 Graz, Korblerg. 23
-14 -
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Das Ausmald der Jahresnorm bei Entfall der
Dienstleistung wahrend des UJ

Das zu Beginn des Unterrichtsjahres festgesetzte Ausmal3 der Jahresnorm &andert sich wegen
eines langeren Dienstleistungsentfalles wie zB durch Dienstunfahigkeit, Antritt eines Sonderur-
laubes, Beginn eines Beschaftigungsverbotes, usw. nicht.

Wie bisher wird bei solchen ,Abwesenheiten“ die wUv nicht dem Ausmalf der Dienstleistungs-
tage entsprechend verkiirzt werden. Die Diensteinteilung (LFV) wird gedndert werden muissen
und die Dienstleistung wird von einem oder mehreren Lehrern ibernommen werden und er-
weitern eben die 3 Tatigkeitsbereiche dieses(r) Lehrer(s) entsprechend.

Wenn bereits am Beginn des UJ die Versetzung in den Ruhestand bzw. die Aufldsung des
Dienstverhaltnisses zB mit Ablauf des 28.02. bekannt ist, kann die JN aliquotiert werden.

Bei Dienstantritt auRerhalb des Unterrichtsjahres, somit wahrend der Hauptferien, ist die JN
fiktiv nach der wUv festzusetzen (zB wUv: 22 — unter 25 DJ, ergibt somit eine JN von 1784).
Erst bei tatsachlicher Dienstleistung sind die TB entsprechend zu bilden.

Die Umsetzung der Jahresnorm bei
dienstrechtlichen Malshahmen wahrend des UJ

= Uberstellung des Vertragslehrers: unter Uberstellung des Vertragslehrers ist die Ein-
reihung in ein anderes Entlohnungsschema (Il L in | L) zu verstehen. Die Hohe der JN andert
sich durch diese Malinahme nicht, weil fur alle Vertragslehrer die Bestimmungen der JN sinn-
gemaR anzuwenden sind und mit der Uberstellung eine Anderung der wUv im Regelfall nicht
verbunden sein wird.

= Aufnahme in das 6ffentlich-rechtliche Dienstverhaltnis (Pragmatisierung): hier wird
sich im Regelfall die Zuordnung zu einer bestimmten wUv und damit die Jahresnorm mit der
Pragmatisierung nicht andern, da die Verwendung auf dem Dienstposten, auf den der Lehrer
ernannt werden soll, zum Zeitpunkt der Pragmatisierung bereits gegeben sein muss.

= Ernennung auf einen anderen Dienstposten: siehe Pragmatisierung.

= Betrauung mit der Leitung: wird ein Lehrer wéahrend des Unterrichtsjahres mit der Lei-
tung einer Schule betraut, so andert sich auf jeden Fall seine JN. Vordergriindig tritt diese An-
derung im Bereich des TB A (jedenfalls 720 Jstd.) ein, wirkt sich aber auch auf die beiden
restlichen TB aus.

Die grundsatzliche Berechnung dieser wechselnden JN siehe das Kapitel (siehe Seite 23):
Die JAHRESNORM bei Dienstantritt in Vollbeschéftigung wahrend des UJ

Beispiel:
Der Lehrer einer 11-klassigen HS wird vom Amt der Steiermarkischen LRG (FA6B) mit Wirksamkeit
vom 10.01.2006 bis zum 19.05.2006 mit der Leitung einer Schule betraut. Die JN ist somit zwei mal zu
andern und die 3 Tatigkeitsbereiche sind nach der Dauer der jeweiligen Verwendung zu bilden:

Funktion Dauer Monate | JN [TBA[TBB[ TBC JN |[TBA|TBB[TBC
Lehrer | 01.09.05-09.01.06 4 1784|756|630| 398 714 1302|252 | 160
Leiter 10.01.06 — 19.05.06 5 1784| 54| 45]/1685| 892 | 27| 23|842
Lehrer | 20.06.06 — 30.06.06 1 1784|756 | 630, 398 178 | 76| 63| 40

Lehrer fur 4 M: 1784 :10x 4 =714 JN; TB A: 21 x 3,6 x4 = 302; TB B: 302:6 x 5 = 252; TB C: 714 — 302 — 252 = 160
Leiter flir 5 Monate: 1784 : 10 x 5 =892 JN; TB A: 720 — (72 [Leitung] — 594 [Klassen]) = 54 :10x5 = 27; TB B: 27 : 6 x
5=23;TBC: 892 -27—-23 =842

Lehrer fur 1 Monat: 1784 :10x1 =178 JN; TB A: 21 x3,6 x1=76;TBB:76:6x5=63; TBC: 178 - 76 —63 = 39

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -15-
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HERABSETZUNG DER JAHRESNORM

(88 44 - 49)

Wie bisher kann Uber Ansuchen des Lehrers die Jahresnorm bzw. die wUv herabgesetzt

werden.

Ausnahme:

Die Tatigkeitsbereiche A, B und C werden in dem Prozentausmal3, auf das
die Jahresnorm herabgesetzt wird, dementsprechend aliquot berechnet.

66 Jahresstunden fur die Klassenfiihrung werden nicht gekurzt.

Die bis zum 31.08.2001 gultigen Bestimmungen der 88 44a bis 44e entsprechen sinnge-

maR den Bestimmungen der 88 45 bis 49:

§ (alt) | § (neu) Inhalt

Bezugsregelung

44 (1) Herabs. der JN / wUv aus gesundheitlichen Grinden

44 (2) Herabs. der JN / wUv im 6ffentlichen Interesse

44 (3) Herabs. der JN / wUv zur Austibung ...

44a | 45 |Herabs. der JN/wUv aus beliebigem Anlass

44b | 46 |Herabs. der JN/wUv zur Betreuung eines Kindes

44 ¢ | 47 |Dienstleistung wahrend der Herabs. der JN / wUv

44 d | 48 |Beendigung oder Anderung der Herabs. der JN / wUv

44 e 49 | Ausnahmen von der Herabs. der JN / wUv

siehe
§ 129
GehG

Eine Sonderform der Teilbeschéftigung bildet in diesem Zusammen-
hang das sogenannte ,Sabbatical” (8§ 58d ff LDG, § 47a ff VBG); hier
ist wahrend der Dienstleistungszeit (1, 2, 3 oder 4 Schuljahre) sowohl
eine volle als auch eine Herabsetzung der JN / wUv mdglich.

Denkbar ist zB bei einer wUv von 21/21 folgende Variante:
1. Dienstleistungsjahr: 85,71 % (18 Ustd.),

2. Dienstleistungsjahr: 57,14 % (12 Ustd.),

3. Freijahr,

4. Dienstleistungsjahr: 57,14 % (12 Ustd.).

In der Dienstleistungszeit kann somit die JN / wUv beliebig (jeweils fur
die Dauer eines SJ) herabgesetzt werden. In der Rahmenzeit [=
Dienstleistungsjahr(e) und Freijahr] mul3 jedenfalls eine durchschnitt-
liche JN / wUv von mindestens 50 % gegeben sein (bei obigem Bei-
spiel: 85,71 + 57,14 + 57,14 = 199,99 : 4 = 49,99 (= 50,00 %).

siehe
§ 12g
GehG

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23

DVR: 0064360

-16 -
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Durch die Moglichkeit, bei einer Uberschreitung (kurz- oder langerfristig) der zu Beginn
des Unterrichtjahres fixierten wUv, ab Beginn des SJ 2001/02, wieder DMDL bzw. EMDL
anzuweisen, sind keine Antrdge auf Abanderung der bescheidmalig fixierten JN / wUv
mehr zulassig.

Zwei Ausnahmen:
Unter der Voraussetzung, dass:

A) die wUv sich garantiert fur die restliche Dauer des Schuljahres und vor Ablauf der
letzten vier Monate des Schuljahres andert bzw.

B) die wUv auf eine Vollbeschaftigung (21/21 bzw. 22/22) aufgestockt wird und die
Bedingungen des Punktes A) erfillt werden

kann im Fall

A) die bescheidmaRige Anderung der JN / wUv und im Fall

B) die vorzeitige Beendigung der Bewilligung der Herabs. der JN /wUv bewilligt wer-
den.

Beispiel zu A):

Die JN des HL X wurde Uber sein Ansuchen herabgesetzt und die wUv fur die Dauer des
Schuljahres mit 12/21 (=57,14 vH der Vollbeschaftigung) festgesetzt.

Am 17.10. tritt der HL Y dieser Schule einen Karenzurlaub an. Dieser Karenzurlaub dauert
bis zum Ende des laufenden Schuljahres. Die LFV wird geandert und HL X Ubernimmt 5
Ustd. Seine wUv betragt somit fuir das restliche Schuljahr 17/21.

Beispiel zu B):

Die JN des HL X wurde Uber sein Ansuchen herabgesetzt und die wUv fir die Dauer des
Schuljahres mit 16/21 (= 76,19 vH der Vollbeschaftigung) festgesetzt.

Am 17.10. tritt der HL Y dieser Schule einen Karenzurlaub an. Dieser Karenzurlaub dauert
bis zum Ende des laufenden Schuljahres. Die LFV wird geandert und HL X Ubernimmt 5
Ustd. Seine wUv entspricht somit einer Vollbeschaftigung (21/21) und die Herabsetzung
der JN kann vorzeitig beendet werden.

Folgende 5 Komponenten sind fur die Berechnung des Ausmalies der Jahresnorm
bei einer ,Teilbeschaftigung tber Ansuchen” zu bertcksichtigen:

=» Zuordnung zu einer bestimmten gesetzlichen wUv (21 oder 22),

=» Ausmald der gewahlten Ustd. pro Woche,

= Ausmald des Bezuges in Bezug auf eine Vollbeschaftigung in Prozent,
=» Dienstalter (weniger oder mehr als 25 Dienstjahre) und

=» Zeitfaktor (ganzjahrig oder unterjahrig [= wahrend des UJ]) in Monaten.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -17 -
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Amt der Steierméarkischen Landesregierunqg, Fachabteilung 6B

GZ.: FA6B-05.00 — 1/47 vom 13.08.2002 Bearbeiter: DDr. Kdnig

An alle
Bezirksschulrate

Herabsetzung der Jahresnorm aus beliebigen Anlass,
gemal 8§ 45 LDG

Aufgrund des Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes vom 26.06.2002, ZI.
2001/12/0006-5, wird der Beschaftigungsnachweis als Antrag auf Herabsetzung der Jah-
resnorm aus beliebigen Anlass nicht mehr akzeptiert werden kénnen. Dies bedeutet fur die
kunftige Verwaltungspraxis, dass fur jede bescheidmaflige Erledigung ein dem Stunden-
ausmald des Beschaftigungsnachweises entsprechender Antrag und der Beschaftigungs-
nachweis vorliegen muss. Dieser Antrag ist auch bei jeder Anderung mit genauer Angabe
uber die Dauer dieser Anderung vorzulegen.

Fur die Steierméarkische Landesregierung
Der Leiter der Fachabteilung:
Dr. Eigner eh.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -17a -
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Herabsetzung der Jahresnorm — ganzjahrig (UJ)
Berechnung der JN fur die Dauer des UJ
an dem Beispiel eines HL

gesetzliche wUv: 21 Endergebnis
gewtlinschte Ustd. pro Woche: 11 TB A 396
AusmafR des Bezuges: 52,38 % TBB 330
Dienstalter: weniger als 25 DJ TBC 208
Zeitraum der Gewahrung der Herabs.: 12.09.05 — 10.09.06 | LA-Pflichten 52
Zeitraum fiir Dienstleistungsmonate: 12.09.05 — 07.07.06 |K. Supplierung 5
Anzahl der Dienstleistungsmonate: September - Juni = 10 |Fortbildung 8
Klassenvorstand 66
bes. Pflichten (mit KV) 77
bes. Pflichten (ohne KV) 143
JAHRESNORM | 934

1.) Die vom Lehrer gewahlte Anzahl an Ustd. (11) ist in Bezug auf die gesetzliche wUv
(21) in Prozenten zu errechnen (100 [%] : 21 [wUv] x 11 [gewlnschte Ustd. pro Woche] =
52,38 %; bei dem oben angeflhrten Beispiel siehe dazu die entsprechende Zeile in der
Tabelle auf Seite 19.

52,38 % der vollen JN (1784) ergeben eine herabgesetzte JN von 934.

wUv| % JN A B C
11 | 52,38 934 396 330 | 208

2.) Die Bildung der JN des TB A erfolgt in der Form, dass die vom Lehrer gewiinschte
Anzahl der Ustd. pro Woche (11) mit der Anzahl der Unterrichtswochen im UJ (36) multip-
liziert wird.

TB A: 11 x 36= 396
3.) Die Bildung des TB B erfolgt in der bereits bekannten Form: A (396) dividiert durch 6
mal 5.
TB B:(396:6)x5= 330

4.) Die Anzahl der Stunden des TB C wird gebildet, indem die Summe der TB A (396) und
TB B (330) von der JN (934) subtrahiert wird.

TB C: 934 — (396 + 330) = 208

Wir, die Abteilung A 1, sind fur Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -18 -
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Die Hohe der fur das ganze Unterrichtsjahr herabgesetzten Jahresnorm / wUv
unter den verschiedenen Voraussetzungen ist aus folgenden Tabellen er-
sichtlich.

wUv 21
SesEhil- bis 25 Dienstjahre (1784 Jstd.)
323:2%[3 Tatigkeitsbereich C (aufgeschlisselt)
wUv bzw Jahres- Lehramtl. | kostenlose | Fort- besondere Pilichten
C?EQZH norm A B C szllcohot)en Supp()lllg)rung bll((ig;g KV T "

1 4,76 85 36 30 19 5 0 i, o= | - 13
2 9,52 170 72 60 38 10 1 1 N - 26
3 | 1429 || 255 108 90 57 14 1 2 | -] - 40
4 | 1905 || 340 144 | 120 | 76 19 2 3 |- - 52
5 | 2381 || 425 180 | 150 | 95 24 2 || = 65
6 | 2857 || 510 | 216 | 180 | 114 29 3 4 | -] - 78
7 | 3333 || 595 252 | 210 | 133 33 3 5 | =] - 92
8 | 3810 || 680 | 288 | 240 | 152 38 4 6 |- | - 104
9 | 42,86 || 765 324 | 270 | 171 43 4 6 | - | - 118
10 | 4762 || 850 | 360 | 300 | 190 48 5 7 |- - 130
10,5/ 50,00 || 892 | 378 | 315 | 199 50 5 8 |66| 70 136
11 | 52,38 || 934 | 396 | 330 | 208 52 5 8 |66]| 77 143
11,5| 54,76 977 414 345 | 218 55 5 8 |66| 84 150
12 | 57,14 || 1019 | 432 | 360 | 227 57 6 9 |66| 89 155
12,5| 59,52 || 1062 | 450 | 375 | 237 60 6 9 |66| 96 162
13 | 61,90 || 1104 | 468 | 390 | 246 62 6 9 |66/ 103 169
13,5| 6429 || 1147 | 486 | 405 | 256 64 6 10 |66 110 176
14 | 66,67 || 1189 | 504 | 420 | 265 67 7 10 | 66| 115 181
14,5| 69,05 || 1232 | 522 | 435 | 275 69 7 10 |66 123 189
15 | 71,43 || 1274 | 540 | 450 | 284 71 7 11 | 66| 129 295
15,5 7381 || 1317 | 558 | 465 | 294 74 7 11 | 66| 136 202
16 | 76,19 || 1359 | 576 | 480 | 303 76 8 11 | 66| 142 208
16,5| 7857 || 1402 | 594 | 495 | 313 79 8 12 | 66| 148 214
17 | 8095 || 1444 | 612 | 510 | 322 81 8 12 | 66| 155 221
17,5| 8333 || 1467 | 630 | 525 | 312 83 8 12 | 66| 143 209
18 | 85,71 || 1529 | 648 | 540 | 341 86 9 13 | 66| 167 233
18,5| 8810 || 1572 | 666 | 555 | 351 88 9 13 | 66| 175 241
19 | 90,48 || 1614 | 684 | 570 | 360 90 9 14 | 66| 181 247
19,5| 92,86 || 1657 | 702 | 585 | 370 93 9 14 | 66| 188 254
20 | 9524 || 1699 | 720 600 | 379 95 10 14 |66 194 260
20,5| 97,62 || 1742 | 738 | 615 | 389 98 10 15 | 66| 200 266
21 | 100 1784 | 756 | 630 | 398 100 10 15 |66 | 207 273

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -19 -
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wUv 21
EESHREL- uber 25 Dienstjahre (1744 Jstd.)
sggz?n%[; Tatigkeitsbereich C (aufgeschliusselt)
wUv bzw ||Jahres- Lehramtl. | kostenlose | Fort- besondere Pflichten
Giﬁhc;:t norm A B C szllcohot)en Sup;()lllg)rung bll((ig)ng KV I p——"

1 4,76 83 36 30 17 5 0 - = 11
2 9,52 166 72 60 34 10 1 1 | -] - 22
3 | 1429 || 249 108 90 51 14 1 2 | =] = 34
4 | 1905 || 332 144 | 120 | 68 19 2 3 |- - 44
5 23,81 415 180 150 85 24 2 4 — | = 55
6 | 2857 || 498 216 180 | 102 29 3 4 | - - 66
7 | 3333 || 581 | 252 | 210 | 119 33 3 5 | -] - 78
8 | 3810 || 664 288 | 240 | 136 38 4 6 |- | - 88
O | 4286 || 747 | 324 | 270 | 153 43 4 6 |- | - 100
10 | 4762 || 830 | 360 | 300 | 170 48 5 7 |- - 110
10,5| 50,00 872 378 315 | 179 50 5 8 |66| 50 116
11 | 52,38 || 914 | 396 | 330 | 188 52 5 8 |66| 57 123
11,5| 54,76 || 955 | 414 | 345 | 196 55 5 8 |66| 62 128
12 | 57,14 || 997 | 432 | 360 | 205 57 6 9 |66| 67 133
12,5| 5952 || 1038 | 450 | 375 | 213 60 6 9 |66| 72 138
13 | 61,90 || 1080 | 468 | 390 | 222 62 6 9 |66| 79 145
13,5| 6429 || 1121 | 486 | 405 | 230 64 6 10 |66| 84 150
14 | 66,67 || 1163 | 504 | 420 | 239 67 7 10 |66| 89 155
14,5 69,05 || 1204 | 522 | 435 | 247 69 7 10 |66 95 161
15 | 71,43 || 1246 | 540 | 450 | 256 71 7 11 |66| 101 167
15,5| 7381 || 1287 | 558 | 465 | 264 74 7 11 | 66| 106 172
16 | 76,19 || 1329 | 576 | 480 | 273 76 8 11 | 66| 112 178
16,5| 7857 || 1370 | 594 | 495 | 281 79 8 12 | 66| 116 182
17 | 8095 || 1412 | 612 | 510 | 290 81 8 12 | 66| 123 189
17,5| 83,33 || 1453 | 630 | 525 | 298 83 8 12 | 66| 129 195
18 | 8571 || 1495 | 648 540 | 307 86 9 13 | 66| 133 199
18,5| 88,10 || 1536 | 666 | 555 | 315 88 9 13 | 66| 139 205
19 | 90,48 || 1578 | 684 | 570 | 324 90 9 14 | 66| 145 211
19,5| 92,86 || 1619 | 702 | 585 | 332 93 9 14 | 66| 150 216
20 | 9524 || 1661 | 720 | 600 | 341 95 10 14 | 66| 156 222
20,5| 97,62 || 1702 | 738 | 615 | 349 98 10 15 | 66| 160 226
21 | 100 1744 | 756 | 630 | 358 100 10 15 | 66| 167 233

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -19a-
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wUyv 22
Bt?SChéf- bis 25 Dienstjahre (1784 Jstd.)
saﬁg?n%[& Tatigkeitsbereich C (aufgeschlisselt)
WUV | pow  ||Jahres- Lehramtl. | kostenlose | Fort- besondere Pflichten
Giﬁh;:t norm A B C szllcohot)en Supp()lllg)rung bll((il;)ng KV mit kv | ohne Kv
1 4,55 81 36 30 15 5 0 1 -- -- 9
2 9,09 162 72 60 30 9 1 1 -- -- 19
3 13,64 243 108 90 45 14 1 2 -- -- 28
4 18,18 324 144 120 60 18 2 3 -- -- 37
5 | 22,73 || 406 180 | 150 | 76 23 2 3 || - 48
6 27,27 487 216 180 90 27 3 4 -- -- 56
7 | 3182 || 568 | 252 | 210 | 106 32 3 5 | -] - 66
8 36,36 649 288 240 121 36 4 5 -- -- 76
9 40,91 730 324 270 136 41 4 6 -- -- 85
10 45,45 811 360 300 151 45 5 7 -- -- 94
11 | 50,00 || 892 | 396 | 330 | 166 50 5 8 |66| 37 103
11,5| 52,27 || 933 | 414 | 345 | 174 52 5 8 |66 43 109
12 54,55 973 432 360 181 55 5 8 66 | 47 113
12,5 56,82 1014 450 375 189 57 6 9 66| 51 117
13 59,09 1054 468 390 196 59 6 9 66| 56 122
13,5 61,36 1095 486 405 204 61 6 9 66 62 128
14 63,64 1135 504 420 211 64 6 10 66 65 131
14,5 65,91 1176 522 435 219 66 7 10 66 70 136
15 | 68,18 || 1216 | 540 | 450 | 226 68 7 10 |66 75 141
15,5| 70,45 || 1257 | 558 | 465 | 234 70 7 11 |66| 80 146
16 72,73 1298 576 480 242 73 7 11 66 85 151
16,5 75,00 1338 594 495 249 75 8 11 66 89 155
17 77,27 1378 612 510 256 77 8 12 66 93 159
17,5 79,55 1419 630 525 264 80 8 12 66 98 164
18 | 81,82 || 1460 | 648 | 540 | 272 82 8 12 | 66| 104 170
18,5| 84,09 || 1500 | 666 | 555 | 279 84 8 13 |66 108 174
19 86,36 1541 684 570 287 86 9 13 | 66| 113 179
19,5 88,64 1581 702 585 294 89 9 13 66 | 117 183
20 90,91 1622 720 600 302 91 9 14 |66 | 122 188
20,5 93,18 1662 738 615 309 93 9 14 66 | 127 193
21 95,45 1703 756 630 317 95 10 14 66 | 132 198
21,5 97,73 1744 774 645 325 98 10 15 66| 136 202
22 100 1784 792 660 332 100 10 15 66 | 141 207

Wir, die Abteilung A 1, sind fur Sie da: Mo - Fr 08.30
DVR: 0064360

- 12.00 bzw. nach Vereinbarung;

8011 Graz, Korblerg. 23
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wUv 22
Bt?SChéf' uber 25 Dienstjahre (1744 Jstd.)
saggrnn%[; Tatigkeitsbereich C (aufgeschlisselt)
WUV | pow  ||Jahres- Lehramtl. | kostenlose | Fort- besondere Pflichten
Giﬁh;:t norm A B C szllcohot)en Supp()lllg)rung bll((il;)ng KV mit kv | ohne Kv
1 4,55 79 36 30 13 5 0 | = 7
2 9,09 159 72 60 27 9 1 1 |- - 16
3 | 1364 || 238 108 90 40 14 1 2 | = = 23
4 | 1818 || 317 144 | 120 | 53 18 2 3 | -] - 30
5 | 22,73 || 396 180 | 150 | 66 23 2 3 | -] - 38
6 27,27 476 216 180 | 80 27 3 4 | | - 46
7 | 3182 || 555 252 | 210 | 93 32 3 5 | -] - 53
8 | 3636 || 634 288 | 240 | 106 36 4 5 | -] - 61
9 | 4091 || 713 | 324 | 270 | 119 41 4 6 | --| - 68
10 | 4545 || 793 | 360 | 300 | 133 45 5 7 |- - 76
11 | 50,00 || 872 | 396 | 330 | 146 50 5 8 |66 17 83
11,5| 52,27 || 912 | 414 | 345 | 153 52 5 8 |66| 22 88
12 | 5455 || 951 | 432 | 360 | 159 55 5 8 |66| 25 91
12,5 5682 || 991 | 450 | 375 | 166 57 6 9 |66| 28 94
13 | 59,09 || 1031 | 468 | 390 | 173 59 6 9 |66| 33 99
13,5/ 61,36 || 1070 | 486 | 405 | 179 61 6 9 |66| 37 103
14 | 6364 || 1110 | 504 | 420 | 186 64 6 10 |66 40 106
14,5| 6591 || 1149 | 522 | 435 | 192 66 7 10 |66 43 109
15 | 68,18 || 1189 | 540 | 450 | 199 68 7 10 (66| 48 114
15,5 7045 || 1229 | 558 | 465 | 206 70 7 11 |66| 52 118
16 | 72,73 || 1268 | 576 | 480 | 212 73 7 11 |66| 55 121
16,5| 75,00 || 1308 | 594 | 495 | 219 75 8 11 |66| 59 125
17 | 77,27 || 1348 | 612 | 510 | 226 77 8 12 |66| 63 129
17,5| 7955 || 1387 | 630 | 525 | 232 80 8 12 |66| 66 132
18 | 81,82 || 1427 | 648 | 540 | 239 82 8 12 |66 71 137
18,5| 84,09 || 1467 | 666 | 555 | 246 84 8 13 |66| 75 141
19 | 86,36 || 1506 | 684 | 570 | 252 86 9 13 |66| 78 144
19,5| 8864 || 1546 | 702 | 585 | 259 89 9 13 | 66| 82 148
20 | 9091 || 1585 | 720 | 600 | 265 91 9 14 |66| 85 151
20,5| 93,18 || 1625| 738 | 615 | 272 93 9 14 |66| 90 156
21 | 9545 || 1665 | 756 | 630 | 279 95 10 14 |66 | 94 160
21,5| 97,73 || 1704 | 774 | 645 | 285 98 10 15 | 66| 96 162
22 | 100 1744 | 792 | 660 | 292 100 10 15 | 66| 101 167

Wir, die Abteilung A 1, sind fur Sie da: Mo - Fr 08.30
DVR: 0064360

- 12.00 bzw. nach Vereinbarung;

8011 Graz, Korblerg. 23
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Herabsetzung der Jahresnorm — unterjahrig

Die Dienstleistung wird im Rahmen der JN auf 10 Monate aufgeteilt. Bei der Beschafti-
gung nur fur Teile des Unterrichtsjahres (= unterjahrig) kommt bei der Berechnung der
»anteiligen“ Jahresnorm dem Zeitfaktor der Dienstleistungsmonate eine entscheidende Be-
deutung zu.

Der Dienstantritt wahrend des Monats ist so geregelt, dass bei
Dienstantritt bis einschliel3lich zum 15. des Monates dieses Monat voll zu rechnen
und bei
Dienstantritt ab dem 16. des Monates dieses Monat zu vernachlassigen ist.

Beispiel: Dienstantritt am 15. Janner; der Janner ist zu zahlen; daher 6 Monate.
Dienstantritt am 16. Janner; der Janner ist nicht zu zahlen; daher 5 Monate.

Berechnung der JN fir Teile des UJ (unterjahriq)
an dem Beispiel: Dienstantritt eines VL nach KU mit 07.01.2005

gesetzliche wUv: 22 Endergebnis

gewlinschte Ustd. pro Woche: 11 TB A 238
Ausmaf des Bezuges: 50,00 % TBB 198
Dienstalter: weniger als 25 DJ TBC 99
Zeitraum der Gewahrung der Herabs.: 09.01.06 — 10.09.06 | LA-Pflichten 30
Zeitraum fir Dienstleistungsmonate: 09.01.06 — 07.07.06 K. Supplierung 3
Dienstleistungsmonate: Janner, Februar, Marz, April, Mai, Juni:6 | Fortbildung 5
* Ubernahme der Klassenvorstandsgeschafte nicht mehr moglich, | bes. Pflichten * 61
weil die 66 Jstd. nicht mehr erflllt werden kdnnen. JAHRESNORM 535

1.) Ausgehend von der betreffenden vollen JN des Lehrers (1784) ist tber die Anzahl der
tatsachlichen Dienstleistungsmonate (6) die fir diesen Dienstleistunsgzeitraum volle JN zu
bilden:

(1784 :10) x 6 = 1070,4 = 1070

2.) Die zahl (1070) ist nun (ber die Anzahl der Ustd. dem gewiinschten Beschaftigungs-
ausmalf (50 %) anzupassen und ergibt die gultige Jahresnorm (siehe Tabelle auf Seite
20).

(1070 :100) x 50 =535 =535 JN

3.) Die Bildung des TB A erfolgt in der Form, dass die vom Lehrer gewiinschte Anzahl der
Ustd. pro Woche (11) mit der Anzahl der Wochen pro Monat (36 : 10 = 3,6) und der An-
zahl der Dienstleistungsmonate (6) multipliziert wird.

11x3,6x6=237,6=238 TB A

4.) Die Bildung des TB B erfolgt in der bereits bekannten Form: A (238) dividiert durch 6
mal 5.

(238:6)x5=198,33=193 TB B

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -21-
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5.) Die Anzahl der Stunden des TB C wird gebildet, indem die Differenz aus der Summe
der TB A (238) und TB B (198) zur JN (535) errechnet wird.

535-(238+198)=99 TB C
6.) Die Teilbereiche des TB C sind ebenfalls zu aliquotieren.

Lehramtliche Pflichten: 100 (Jstd.) : 10 (Monate) X 6 (Anzahl der DItm) = 60 Jstd.;
60 (Jstd.) : 100 (Prozent) X 50 (BeschaftigungsausmaR) = 30;

Supplierung: (10 : 10) x 6 = 6; 6 :100 x 50 = 3;
Fortbildung: (15: 10) x 6 =9; 9: 100 x 50 = 4,50 = 5;
Besondere Pflichten (ohne KV): 99 - 30 -3 -5 =61;

Besondere Pflichten (mit KV): 99 — 30 — 3 -5 - 66 = - 5; (KV daher nicht moglich!)

Die JAHRESNORM bei einer Mitverwendung an einer
Bundeseinrichtung (8 22 LDG)

Gem. § 22(1) LDG darf der Landeslehrer fur

1. Unterrichtstatigkeiten im Bereich der Lehreraus- und Lehrerfortbildung und

2. Unterrichtstatigkeiten im Bereich der Betreuung von Kindern mit sonderpédagogischem
Forderbedarf an Bundesschulen bis einschlief3lich der 8. Schulstufe und der Betreuung
von korper- und sinnesbehinderten Schilern an Bundesschulen

mitverwendet werden.

Hier handelt es sich um die sogenannten ,§ 22 Mitverwendungen®, die eine Sonderstel-
lung in Bezug auf die Jahresnorm einnehmen. Der Lehrer, der fur eine Bundeseinrichtung
(Schule oder Institution, die in der Verwaltung des Bundes steht) tatig wird, ist in Bezug
auf die Jahresnorm so zu behandeln, als ob er im Tatigkeitsbereich der APS mit
,herabgesetzter JN bzw. wUv* eingesetzt ist. Er erhalt aber — vorausgesetzt es handelt
sich nicht um eine echte ,Herabsetzung der JN bzw. wUv* in seinem Tatigkeitsbereich an
der APS — die vollen Beziige.

Die Berechnung der JN ist wie folgt umzusetzen:
Die Hohe der JN bildet ausschliel3lich das Beschaftigungsausmald an der Pflichtschule.

Beispiel:

wUv: 21; Dienstjahre: Uber 25; Padagogische Akademie: 6 Std.; an APS: 16 Ustd.;
Ergebnis:
Ausgehend von einer JN von 1744 betragt das Beschaftigungsausmaf an der APS 76,19
% und die JN betragt 1329 Jstd. (siehe Tabelle auf der Seite 19a). Der Lehrer hat in die-
sem Ausmalf an der APS Dienst zu leisten.
Die restlichen Stunden auf die volle JN, das sind 415 Jstd., stehen dem Lehrer fir seine
Tatigkeit an der Padagogischen Akademie zur Verfliigung.
Bezug: der Lehrer erhalt den vollen Bezug, sowie allfallige MDL aus dem Téatigkeitsbereich
an APS und der Padagogischen Akademie; das BMBWK hat dem Land aber die Differenz
zum vollen Bezug (100 — 76,19 = 23,81) und allfallige MDL aus der Téatigkeit an der Pada-
gogischen Akademie zu refundieren.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -22-
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Die Jahresnorm bei Dienstantritt in Vollbeschaftigung
wahrend des Unterrichtsjahres (unterjahrige Vollbesch.)

Die Umsetzung gilt sinngeman wie bei ,Herabsetzung der Jahresnorm — unterjéahrig".

Der Dienstantritt wahrend des Monats ist so geregelt, dass bei
Dienstantritt bis einschlie3lich zum 15. des Monates dieses Monat voll zu rechnen
und bei
Dienstantritt ab dem 16. des Monates dieses Monat zu vernachlassigen ist.

Beispiel: Dienstantritt am 15. Janner; der Janner ist zu zahlen; daher 6 Monate.
Dienstantritt am 16. Janner; der Janner ist nicht zu zahlen; daher 5 Monate.

gesetzliche wUv: 22 Endergebnis
Ausmaf des Bezuges: 100 % TB A 475
Dienstalter: weniger als 25 DJ TBB 396
Jahresnorm: 1784 TBC 199
Zeitraum fir Dienstleistungsmonate: 09.01.06 — 07.07.06 LA-Pflichten 60
Dienstleistungsmonate: Janner, Februar, Marz, April, Mai, Juni:6 | K. Supplierung 6
Fortbildung 9
Klassenvorstand 66
bes. Pflichten (mit KV) 58
bes. Pflichten (ohne KV) 124
JAHRESNORM| 1070

ganzjahrig in Vollbeschéaftigung (im Vergleich fur 10 Monate)

U oI IN Tatigkeitsbereich Lehramtl. | kostenlose | Fort- KV besondere Pflichten
WV 9. A B C Pflichten |Supplierungbildung mit KV | ohne KV
22 180 1784 792 660 332 100 10 15 66 141 207

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
DVR: 0064360 -23-
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1.) Ausgehend von der betreffenden vollen JN des Lehrers (1784) ist tUber die Anzahl der
tatsachlichen Dienstleistungsmonate (6) die fir diesen Dienstleistungszeitraum volle JN zu
bilden:

(1784 :10) x 6 = 1070,4 = 1070 JN

2.) Die Bildung des TB A erfolgt in der Form, dass die Anzahl der Ustd. pro Woche (22)
mit der Anzahl der Wochen pro Monat (36 : 10 = 3,6) und der Anzahl der Dienstleistungs-
monate (6) multipliziert wird.

22x36x6=4752=4/5TB A

3.) Die Bildung des TB B erfolgt in der bereits bekannten Form: A (475) dividiert durch 6
mal 5.

(475:6)x5= 395,83=396 TB B

5.) Die Anzahl der Stunden des TB C wird gebildet, indem die Differenz aus der Summe
der TB A (475) und TB B (396) zur JN (1070) errechnet wird.

1070 — (475 +396) = 199 TB C

6.) Die Teilbereiche des TB C sind dem Dienstleistungszeitraum ebenfalls anzupassen.
Lehramtliche Pflichten: 100 (Jstd.) : 10 (Monate) X 6 (Anzahl der Ditm.) = 60 Jstd.;
Supplierung: (10 : 10) x 6 = 6;

Fortbildung: (15:10) x 6 = 9;

Besondere Pflichten (ohne KV): 199 - 60 — 6 —9 = 124;

Besondere Pflichten (mit KV): 199 - 60 —6 -9 — 66 = 58;

Endergebnis der JN unterjdhrig in Vollbeschéaftigunq (09.01. - 07.07.06)

Tatigkeitsbereich Lehramtl. | kostenlose | Fort- besondere Pflichten
wUv/|DItm. | JIN A B C || Pflichten |Supplierung|bildung| Y [mit kv | ohne KV
22 6 1070 | 475 | 396 199 60 6 9 66 58 124

Endergebnis der JN unterjahrig in Vollbeschéftigung (09.01. - 07.07.06)
und 54 % Invaliditat (das sind minus 40 Jstd. der JN )
(22 6 [[1030 ] 475 [396 [ 159 | 60 | 6 | 9 [e6] 18 | 84 |

(Klar ist erkennbar, dass sich die Invaliditat im Rahmen der Arbeitszeit des Lehrers (JN) nur im Bereich des ,Verwal-
tungstopfes” des TB C auswirkt)

Wir, die Abteilung A 1, sind flir Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -24 -
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ARBEITSKALENDER firdas Schuljahr 2005/06
2 R I _ 2
s| 2|85 ¢e| 2| .]-< i g | s
sl 2| 3| &|s|8|s|&8lz|s|=s]|5| 3
] (@] pd &) - L = < = - = < 0
Mi 1 1
Do |1 1 2 2 1
Fr 12 4 2 3 3 2 1
Sa |3 2| 1 3 4 4 1 3 1 2
< ©
So 4 O 2 4 1 5 5 2 4 = 2 3 Q2
Mo |5 G| 3 5 |2 2| 6 6 3 sf |5 29 3 4 3
Di |6 & 4 [1an]| 6 [3 2] 7 7 4 2 |6 59 4 5 &
Mi |7 2] 5 [2As| 7 |4 8| 8 8 5 3 7 5 6
Do s S| 6 | 3 [sve]s §| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 7 2
o 71 4]l 9]e *lw]w|7]5]9]7 g T
10 8 5 10 7 11 11 8 6 10 8 9
11 9 6 11 8 12 12 9 7 11 9 10
12 o] 7 12 o 131310 ] 8 [ 12 11
13 | 11| 8 [ 13| 10 |14 | 14 [ 12 | 9 | 13 -
14 |12 | 9 [ 14 |11 | 15 | 15 | 12 | 10 | 14 |
15 | 13 | 10 | 15 | 12 | 16 | 16 | 13 | 11 |15FL |
16 | 14 [ 12 [ 16 | 13 [ 17 [ 17 [14a | 12 | 16 S
17 15 12 17 14 18 18 15 13 17 8 | o
18 16 13 18 15 19 19LP | 16 14 18 © Y] 8
19 [ 17 [ 14 | 19 | 16 |20 20 |17 15 | 19 3 I S
20 | 18 | 15 | 20 | 17 |22 | 21 |18 _| 16 | 20 of g
21 | 19 | 16 | 21 | 18 |22 5| 22 |10 g[ 17 | 21 | g -
22 | 20 | 17 | 22 | 19 |23 z| 23 |20 €| 18 | 22 IS o =
23 | 21 | 18 [ 23 | 20 |24 3| 24 |21 3| 19 | 23 2 -
24 | 22 19 |24 21 |25 5[ 25 [22 ©| 20 | 24 3 =
25 23 20 |25 5| 22 [26 2| 26 |23 21 25 T | <
26 | 24 [ 21 |26 [ 23 [ 27 | 27 |24 22 | 26 I
27 | 25 | 22 |27 2] 24 | 28 | 28 |25 23 | 27 |
28 [26NF| 23 |28 & 25 29 | 26 | 24 | 28 -
29 | 27 | 24 [20 =] 26 30 | 27 [2scH| 29 [
30 | 28 | 25 |30 2| 27 31 | 28 | 26 | 30 [
29 26 31 28 29 27 30
30 27 29 30 28
31 28 30 29 31
29 31 30
30 31
31
Fr
Sa
So
15 202016 171523232119 5 [ - 184

AH = Allerheiligen AS = Allerseelen CH = Christi Himmelfahrt  FL = Fronleichnam
LP = Landespatron ME = Maria Empfangnis  NF = Nationalfeiertag SF = Staatsfeiertag

Wir, die Abteilung A 1, sind flir Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -25-
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MEHRDIENSTLEISTUNG — Allgemein
(8 50)

Die bisherige Regelung in Bezug auf die Vergitung von Mehrdienstleistungen (8 61 GG)
wird ab 01.09.2001 durch die Bestimmungen des 8 50 LDG bzw. 8§ 16 GehG vollstandig
ersetzt und fuhrt auch beim Schulleiter zu einer bedeutenden Verwaltungsvereinfachung.

Unsere Erlasse vom 07.09.1998 (GZ: VI Be 1/30-98), 30.11.1998 (GZ: VI Be 1/37-98) und
vom 10.03.1999 (VI Be 1/47-99), betreffend die Gebuhr und Abrechnung von MDL gehdren
mit Ablauf des 31.08.2001 nicht mehr dem Rechtsbestand an.

Wesentliche Anderungen treten zB durch

* Dauermehrdienstleistung, Einzelmehrdienstleistung, § 16 GehG-EMDL

¢® einfachere Abrechnungsmodalitdten durch

* keine Leistungseinheiten (1 MDL = 1 MDL),

* keine Siebentelregelung,

» eingeschrankte Wochenabrechnung,

* eingeschrankte Gegenrechnung,

» Abzug nur bei Krankheit, Kuraufenthalt bzw. Pflegefreistellung (je Tag 1/5 der wdchentl. MDL),
10 MDL bei Vollbeschaftigung pro Unterrichtsjahr ohne Vergttungsanspruch,

DMDL auch bei Teilzeitbeschéaftigung,

Pauschalierung,

Aliquotierung (Aufteilung der Auszahlung in 10 gleiche Teile),

Bevorschussung,

Beibehaltung der DMDL auch bei Dienstleistung ,aul3erhalb der Klasse* (SVA),

Wegfall der MDL-Abgeltung (4,33) fur den Leiter einer mehrtdgigen SVA, aber dafiir Belohnung
(siehe Seite 35) usw. ein.

Alle an der Schule anfallenden und abzugeltenden Mehrdienst-
leistungen sind stellenplanwirksam, das heil3t, dass alle MDL dem
der Schule zugewiesenen Stundenkontingent anzurechnen sind.

Verqutungshdhe der DMDL und EMDL

Die Vergitungshohe der DMDL und der EMDL wird in Stunden gemessen (keine LE mehr), ist
gleich hoch und betragt

=> bei einem vollbeschéftigten (21/21, 22/22 Ustd.) Lehrer 1,432 vH des Gehaltes des Lehrers,
=> bei einem teil- und teilzeitbeschéftigten Lehrer bis zum Erreichen der Vollbeschéaftigung
(21/21, 22/22 Ustd.) 1,15 vH des vollen Gehaltes und bei Uberschreiten der Vollbeschéftigung fiir
jene Stunden, die Uber der Vollbeschaftigung liegen 1,432 vH des vollen Gehaltes des Lehrers.

= Einem Lehrer, der auf Anordnung des Leiters in Vertretung eines verhinderten Lehrers an
einer mindestens zweitdgigen Schulveranstaltung teilnimmt, gebihrt eine EMDL gem. 8§ 16
GehG von hdchstens 10 Stunden pro Tag (diese Anordnung der Vertretung darf nur erfolgen,
wenn dies unaufschiebbar und padagogisch notwendig ist). Diese Stunden sind mit jenen
Stunden aus dem TB A und TB B, die fir den Lehrer durch seine Teilnahme an der SVA entfallen,
in Abzug zu bringen (zB: 5-tagige SVA, 5 x 10 = 50; entfallene Stunden: TB A: 21, 5/6 von TB B:
17,50; 50 - 21 -17,50 =11, 50 EMDL) .

=> FUr die Berechnung der MDL sind die Ergédnzungs-, Teuerungs-, Dienstalters- und die Dienstzu-
lagen nach 88 58 Abs. 4 bis 7, 59a Abs. 1 bis 5a, 60 und 115 des GehG dem Gehalt zuzurechnen.
=> Die Vergutungshohe fir eine EMDL des Vertragslehrers im Entlohnungsschema Il L betragt
1,92 % einer Jahreswochenstunde der Jahresentlohnung (Teiler 10 oder 12).

Wir, die Abteilung A 1, sind flir Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -26 -
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Dauer und Gebiuhr der DMDL

Die DMDL gebuhrt grundsatzlich solange die gesetzliche bzw. persdnliche wUv tberschrit-
ten wird und da nur an Dienstleistungstagen.

Dienstleistungstage sind die aus der Jahresnorm abgeleiteten (durchschnittlich) 180
Tage, an denen die Schule geo6ffnet ist und Unterricht stattfindet.

An einer Volksschule kann eine DMDL erst dann vergutet werden, wenn alle der Schule
zugewiesenen Lehrer das Ausmal} fir die je Kalenderwoche festgelegte Unterrichtsver-
pflichtung (wUv) erreicht haben.

Die Auszahlung der DMDL erfolgt im Vorhinein fur 10 Monate (September bis Juni) in
10 gleich hohen Teilen, wobei der Durchschnitt fir 36 Wochen (180 Offnungstage : 5 Ar-
beitstage = 36) zu errechnen ist [zB: 1 DMDL (pro Woche) x 36 (Wochen) : 10 (Monate) =
3,6 DMDL pro Monatj.

1 (1 bmpL) dividiert durch 5 (5 Tage pro Woche) mal 180 (gesamte Dienstleistungstage) = 3,60 pro Monat
10

Die DMDL, die sich wahrend des Unterrichtsjahres auf Grund einer unbedingt erforderlichen
Anderung der Lehrfacherverteilung ergibt, ist aliquot im Vorhinein auszuzahlen (zB Dezember
bis einschliel3lich Marz: 4 ganze Monate).

In dem der Auszahlung folgenden Monat erfolgt die Abrechnung jener DMDL, die infolge von
Krankheit (auch Kuraufenthalt) und Pflegefreistellung zu einem Finftel fur jeden Dienst-
leistungstag (!) der Dienstleistungsverhinderung abzuziehen ist.

=>» 1) Die DMDL gebuhrt fir die Dauer des Unterrichtsjahres (2. Montag im September bis zum
Freitag, der dem Samstag, der frilhestens auf den 5. Juli und spétestens auf den 11. Juli fallt,
vorangeht) solange die gesetzliche bzw. persénliche wUv Uberschritten wird an Dienstleis-
tungstagen (anweisungstechnisch [DMDL gebuihrt immer nur fir ein ganzes Monat] jedoch
01.09. bis 30.06).

=> 2) Bei einer unbedingt erforderlichen Anderung der LFV wahrend des Unterrichtsjahres:
Ein solcher Grund fur die unbedingt erforderliche Anderung der Diensteinteilung (Lehrfacher-
verteilung) wird vor allem dann vorliegen, wenn im Laufe des UJ ein Lehrer fir einen langeren
Vertretungszeitraum (mehr als 1,5 Monate) zu vertreten ist (langer Krankenstand, Beschéf-
tigungsverbot, Auflésung des Dienstverhaltnisses, usw.) und der Schule kein anderer Lehrer
zugewiesen wird.

Entstehen oder Wegfall von DMDL wahrend des UJ :

2a) Beginn: die DMDL gebuhrt ab dem dieser Anderung folgenden Monatsersten. Die bis da-
hin anfallenden MDL sind als EMDL abzurechnen.

Beispiel:
Die Diensteinteilung des HL A ab 12.09.2005 ergibt eine wUv von 21 und eine 22-stiindige
Beschéftigung, somit ist der Anspruch auf eine DMDL gegeben.
Ab 15.12. tritt der Lehrer B einen Karenzurlaub fur die Dauer des restlichen Schuljahres an,
die bestehende LFV wird ab diesem Zeitpunkt gedndert und der HL A leistet bei einer un-
veranderten 21-stiindigen wUv 23 Ustd. — somit entsteht der Anspruch auf 2 MDL (= DMDL)
pro Woche.
Fur die Abrechnung der DMDL und allfalliger EMDL ist wie folgt vorzugehen:
Die eine DMDL ab September gebuhrt weiter als DMDL und die zusatzliche ab 15.12. anfal-
lende MDL gilt bis zum 31.12. als EMDL und wird erst ab 01.01. zu einer (weiteren) DMDL,
somit ist ab diesem Zeitpunkt (= 01.01.) der Anspruch auf 2 DMDL gegeben. Die vom 15.12.
bis zum 31.12. (zusatzlich) gebihrende MDL ist als EMDL abzurechnen.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
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Allfallige Verluste von MDL durch die in den letzten Dezemberwochen fallenden unter-
richtsfreien Tage (24. — 31.12.) treten nicht ein, weil 1. die Vergitungshohe der DMDL und
der EMDL gleich hoch ist und 2. fiir diese Tage kein Abzug vorzunehmen ist. Abziige sind
nur wegen Krankheit (auch Kuraufenthalt) und Pflegefreistellung vorzunehmen.

2b) Wegfall: die DMDL gebiihrt ab dem dieser Anderung vorausgehenden Monatsersten
nicht mehr. Die bis dahin anfallenden MDL sind als EMDL abzurechnen:

Beispiel:
Die Diensteinteilung des HL A ab 12.09.2005 ergibt eine wUv von 21 und eine 22-stiindige
Beschaftigung, somit ist der Anspruch auf eine DMDL gegeben.
Ab 15.12. tritt der Lehrer B den Dienst an, die bestehende LFV wird ab diesem Zeitpunkt
geandert und der HL A leistet bei einer unveranderten 21-stiindigen wUv 21 Ustd. — somit
besteht der Anspruch auf die DMDL nicht mehr.
Fir die Abrechnung der DMDL und allfalliger EMDL ist wie folgt vorzugehen:
Die eine DMDL gebuhrt im September, Oktober und November und ist mit 30.11. (Uber
den Beschaftigungsnachweis) einzustellen. Die ehemalige DMDL fur den Monat Dezem-
ber ist vom 01.12. bis zum 14.12. zusammen mit anderen als EMDL abzurechnen.

DMDL bei Unterschreitung der wUv

Die wUv kann durch 3 Tatigkeiten (siehe Seite 12ff) unterschritten werden. Die DMDL er-
rechnet sich aus der Differenz, die sich aus den tatsachlichen Ustd. und der um die Stun-
denanzahl der Unterschreitung verminderten wUv ergibt.

zB: HL, 21wUv — 4 Unterschreitung = 17, aber 18 Ustd., daher 1 DMDL.

Kirzung und Entfall der DMDL

Die DMDL gebuhrt auch im Fall der Abwesenheit des Lehrers wegen Dienstunfahigkeit
(auch Kuraufenthalt) und Pflegefreistellung.

Fur jeden Tag einer solchen Abwesenheit wird jedoch ein Funftel von der auf diese Woche
fallenden DMDL abgezogen
zB bei einer DMDL und einem Tag Abwesenheit:

Monatsbetrag (A) der DMDL: Anzahl der durchschnittl. Dienstleistungstage (B [=18]) = C
A — C = Anweisungsbetrag

An einer Volksschule kann eine DMDL erst dann vergutet werden, wenn alle der Schule
zugewiesenen Lehrer das Ausmal} fur die je Kalenderwoche festgelegte Unterrichtsver-
pflichtung (wUv) bzw. 22 Ustd. und alle teilbeschaftigten Lehrer den aliquoten Anteil ihrer
wUv erreicht haben.

Die Kurzung der DMDL (verursacht durch den Entfall der Dienstleis-
tung wegen Krankheit, Kuraufenthalt und Pflegefreistellung) wirkt sich
daher immer auf die Hohe des Auszahlungsbetrages aus.

Die DMDL entfallt, wenn die wUv durch Unterrichtserteilung nicht mehr Gberschritten wird.
Zur Kurzung der DMDL wegen Dienstunfahigkeit usw. siehe auch ein Fallbeispiel auf Seite 7a.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
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Dauer und Gebiihr der EMDL

Einzelmehrdienstleistungen fallen an, wenn der Lehrer durch die Vertretung eines vortbergehend
an der Erfullung seiner lehramtlichen Pflichten gehinderten Lehrers das Ausmald seiner je Kalen-
derwoche festgelegten Unterrichtsverpflichtung (wUv) durch Unterrichtserteilung tUberschreitet.

Fur Supplierungen sind in erster Linie jene Lehrer heranzuziehen, die die 10-
Stunden-Supplierverpflichtung noch nicht erfillt haben.

= Die EMDL ist fur das entsprechende Gebihrenmonat im Nachhinein auszuzahlen (September
bis einschlie3lich Juli).

=> Die ersten 10 EMDL-Stunden pro Unterrichtsjahr sind von jedem vollbeschaftigten Lehrer
(auBer Leiter) im Rahmen der Jahresstundensumme (JN) ohne Anspruch auf eine Vergutung
zu erbringen.

= Beim Lehrer, dessen Jahresnorm nach den Bestimmungen der 88 44 bis 46 leg.cit. herabge-
setzt ist bzw. bei Teilbeschéftigung (Entlohnungschema | L und Il L), sind diese 10 Stunden dem
Beschaftigungsausmaf und der Dauer der Herabsetzung entsprechend zu aliquotieren (siehe Sei-
te 16ff).

= Einem Lehrer, der auf Anordnung des Leiters in Vertretung eines verhinderten Lehrers an
einer mindestens zweitdgigen Schulveranstaltung teilnimmt und damit seine Jahresstunden-
summe im TB C Uberschritten hat, gebuhrt eine EMDL gem. § 16 GehG von héchstens 10 Stun-
den pro Tag. Von diesen Stunden sind jene Stunden aus dem Tatigkeitsbereich A und B, die flr
den Lehrer durch seine Teilnahme an der SVA entfallen, in Abzug zu bringen.

Die Anordnung einer solchen Vertretung darf nur erfolgen, wenn dies unaufschiebbar und padago-
gisch notwendig ist.

Beispiel bei einer 5-tédgigen SVA:
5 (Tage) x 10 (Stunden) = 50; 50 minus entfallene Stunden aus TB A und B:
HL mit 21 wUv, aber 23 Ustd: TB A: 23; 5/6 von TB B: 19,16; 50 — 23 — 19,00 = 8,00 EMDL).

Eine Gegenrechnung (gehaltene / entfallene Stunden) ist grundséatzlich nicht durchzufihren.
Die Gegenrechnung ist aber in den folgenden Féllen durchzufiihren:

= kostenlose Vertretung von an der Erflllung ihrer Unterrichtsverpflichtung verhinderter Lehrer
(10 Jahresstunden, bei Teilbeschaftigung aliquot);

=>» Teilnahme an Schulveranstaltungen in Vertretung verhinderter Lehrer Giber Anordnung des
Leiters;

=> Entfall von Unterrichtsstunden wegen Teilnahme der ,eigenen” Klasse(n) an SVA —
Vertretung abwesender Lehrer (sogenannte , Stattstunden®);

Nebengebiuhrenwertigkeit der MDL
(8 2 Abs. 1 u. 1a, Z. 1 u. 2 Nebengebiuhrenzulagengesetz)

Den Anspruch auf eine Nebengebihrenzulage zum Ruhegenul3 begrinden MDL nur insoweit,
als sie fur Dienstleistungen gebuhren, mit denen die volle Wochendienstzeit (= volle wUv von
21 oder 22 Wstd.) Uberschritten worden ist.

Beispiel: ein HL, dessen wUv gem. 8§ 45 LDG auf 16/21 herabgesetzt worden ist, suppliert in
einer Woche 6 Stunden.

5 Stunden sind zur Auffillung auf die volle (gesetzliche) wUv heranzuziehen und sind daher
nicht nebengebihrenwertig. Die 1 verbleibende Stunde liegt Uber der vollen (gesetzlichen)
wUv und begrindet damit einen Anspruch auf eine Nebengebdihr.

Im Falle einer Unterschreitung ist die Nebengebihrenwertigkeit einer allfalligen MDL jedenfalls
gegeben.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
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Frage:
Ein Lehrer hatte sich zu Schulbeginn als Begleitlehrer fir eine mehrtagige Schulveranstaltung

gemeldet; dies wurde auch im "Topf C" berlcksichtigt (50 Stunden).

Nach mehreren Krankensténden fuhlte er sich Anfang Februar nicht mehr in der Lage, als Be-
gleitlehrer an der Schulveranstaltung im Mai teilzunehmen, da ihm die korperlichen Anforde-
rungen nunmehr zu schwierig erschienen. Ein anderer Kollege erklarte sich bereit, diese Auf-
gabe zu Ubernehmen. (Der vorgesehene Kollege befindet sich wahrend dieser Zeit nicht im
Krankenstand).

1.Frage: Erhalt der "Einspringer" die 11 EMDL ?

2.Frage: Was ist mit den 50 "C-Topf-Stunden™?

Antwort:

Die Antwort auf die Frage gibt 8 50 Absatz 7 vorletzter Satz LDG 1984: "Die Anordnung einer
solchen Vertretung darf nur erfolgen, wenn dies unaufschiebbar und padagogisch notwendig
ist."

Unaufschiebbar ist die Anordnung dann, wenn die Erteilung ohne zeitliche Verzégerung zu er-
folgen hat, damit die Durchfihrung und der Zweck der Schulveranstaltung nicht behindert oder
vereitelt wird.

Ist die Voraussetzung der Unaufschiebbarkeit nicht gegeben, weil fur eine Anderung der Or-
ganisation der Schulveranstaltung, etwa durch Bestellung eines anderen Begleitlehrers gemar
8§ 2 Abs.4 der Schulveranstaltungenverordnung 1995 durch den Schulleiter ausreichend Zeit
vorhanden ist (was im vorliegenden Fall zweifellos der Fall ist), kommt eine Vertretung gemafn
§ 50 Abs.7 LDG 1984 nicht in Betracht.

Was die Frage nach den von Ilhnen so genannten 50 "C-Topf-Stunden” betrifft, ist es Aufgabe
des Schulleiters, die gemalR 8§ 43 Abs.1 LDG 1984 von ihm vorzunehmende Aufteilung der
Jahresstunden (Diensteinteilung) so zu gestalten, dass eine wahrend des Schuljahres sich als
notwendig herausstellende Anderung mdglich ist.

Auf keinen Fall kann durch eine Uberschreitung des StundenausmaRes im Bereich § 43 Abs.3
ein Anspruch auf Vergitung von Mehrdienstleistungen entstehen.
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Frage:
Um diversen Diskussionen in Zukunft aus dem Weg zu gehen, ersuche ich Sie mir einen Rat

bzw. Rechtsauskunft zu geben:

Es heildt im LDGneu, dass es eine Gegenrechnung fir Stunden nicht durchzufiihren ist, aul3er
* (10 Stunden) kostenlose Vertretung

* Teilnahme an SVA

* Entfall von Unterrichtsstunden wegen Teilnahme der "eigenen” Klasse(n) an SVA - Vertre-
tung abwesender Lehrer (sogenannte "Stattstunden™);

Mir geht es um den letzten Punkt; ich personlich verstehe unter SVA auch ein Projekt, das an
der Schule durchgefiihrt wird (Klassenprojekte, Schulstufenprojekte). Einem Lehrer, dessen
Klasse an einem z.B. Schulstufenprojekt teilnimmt, fallen somit 10 Stunden aus.

Dieser Lehrer fordert nun, da ich ihn fir 10 "Stattstunden” eingeteilt habe, dass ihm diese 10
Stunden als EML berechnet werden, da ein Projekt an der Schule KEINE SVA sei. (Dies be-
hauptet auch ein Personalvertreter, an den sich mein Kollege gewandt hat.)

(Weiters heil3t es aber im LDGneu, dass erst ab der 21. gehaltenen Stunde EML bezahlt wer-
den.)

Als Leiter bin ich fur eine Dienstplananderung zustandig und meiner Meinung nach liegen die-
se 10 Stattstunden im Rahmen dieser Dienstplananderung!

Sind also Projekte (Klassenprojekte, Schulstufenprojekte, Schulprojekte) SVA?

(Die Folge ware, dass bei Klassenprojekten, Schulstufenprojekten, bestimmte Lehrerinnen in
Klassen, in denen sie viele Stunden unterrichten, NICHT mitarbeiten UND zusétzlich noch
Uberstunden verrechnet bekommen wiirden.)

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
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Antwort:

Wenn in Rechtsvorschriften (Gesetzen, Verordnungen, Erlassen) von Schulveranstaltungen
die Rede ist, sind darunter ausnahmslos Veranstaltungen im Sinne des 8§ 13 SchUG und der
Schulveranstaltungen-VO zu verstehen.

Der Grund ist darin gelegen, dass es sich bei "Projekten” im Regelfall um Unterricht - auch im
weitesten Sinne - handelt, Schulveranstaltungen (allerdings kénnen auch Projekte als Schul-
veranstaltungen - 8 13 SchUG - oder schulbezogene Veranstaltungen - § 13a - SchUG orga-
nisiert sein) erganzen den lehrplanmafigen Unterricht, schulbezogene Veranstaltungen bauen
auf ihm auf.

Dazu Frage:
Ich ersuche Sie nun eine 2. Frage aus meinem Fragenkatalog zu beantworten:

Es heil3t im LDGneu, dass es eine Gegenrechnung fir Stunden nicht durchzufihren ist, aul3er
* (10 Stunden) kostenlose Vertretung

* Teilnahme an SVA

* Entfall von Unterrichtsstunden wegen Teilnahme der "eigenen" Klasse(n) an SVA - Vertre-
tung abwesender Lehrer (sogenannte "Stattstunden”);

Einem Lehrer, dessen Klasse an einem z.B. Schulstufenprojekt teilnimmt, fallen 10 Stunden
aus.

Dieser Lehrer fordert nun, da ich ihn fir 10 "Stattstunden" eingeteilt habe, dass ihm diese 10
Stunden als EML berechnet werden.

Im LDGneu heil3t es aber, dass erst ab der 21. gehaltenen Stunde EML bezahlt werden.

Als Leiter bin ich fur eine Dienstplananderung zustandig und meiner Meinung nach liegen die-
se 10 Stattstunden im Rahmen dieser Dienstplananderung!

(Die Folge ware, dass bei Klassenprojekten, Schulstufenprojekten, bestimmte Lehrerinnen in
Klassen, in denen sie viele Stunden unterrichten, NICHT mitarbeiten UND zusatzlich noch
Uberstunden verrechnet bekommen wiirden.)

Ich ersuche Sie mir (und auch meinen Kollegen und Frau BSI) in diesem Fall eine Rechtsaus-
kunft zu geben!

Frage: Stehen diesem Lehrer, dem 10 Stunden durch ein Projekt entfallen sind, diese gefor-
derten 10 EML zu?

Antwort:

Sie haben richtig festgestellt, dass Ihr Problem im Zusammenhang mit den 88 9 und 10
SchUG (Lehrfacherverteilung bzw.Stundenplan) zu sehen ist. Gegenzurechnen sind zunachst
jedenfalls die 10 Stunden gemal? 8 43 Abs.3 Z.3 LDG. Fhrt die Abwesenheit einer Klasse
durch eine Schulveranstaltung (oder Projektunterricht, wie in Ihrem Fall) zu einer Unterbe-
schaftigung und wird diese Licke durch eine geanderte LFV bzw. einen geénderten Stunden-
plan aufgefillt, kommt es zu keinem MDL-Anspruch. Das, was in diesem Zusammenhang all-
gemein als "Stattstunden" bezeichnet wird, ist hier eigentlich nichts anderes als eine solche
LFV-Anderung. Dass es sich bei den in Rede stehenden "besonderen Vergiitungen" um
Mehrdienstleistungen handelt, die schon begrifflich erst bei einem "Mehr" als der gesetzlich
normierten Pflicht mdglich sind, resultiert auch aus dem Hinweis auf die 88 16 bis 18 GehG in
8 50 Abs. 4 LDG. Diese 88 betreffen namlich durchwegs Abgeltungen fur Leistungen_uber der
dienstplanmaRigen Norm (z.B. § 16 GehG: Uberstunden ).

Wir, die Abteilung A 1, sind fur Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
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Rechenbeispiel fir die finanzielle Abgeltung
von DMDL und EMDL

Am Beispiel eines vollbeschaftigten Lehrers in der Verwendungsgruppe L2a2 (ohne die fir
eine MDL-Vergutung allfallig anrechenbare Dienstzulage, 10. Gehaltsstufe (€ 2.466,50),
wird die MDL berechnet.

Far die Kirzung wird die Abwesenheit wegen Pflegefreistellung an 1 Tag herangezogen.

| 1) DMDL: |

a) Dauer des Anspruches: ,ganzjahrig” = Unterrichtsjahr (September bis Juni)
b) H6he der DMDL: 1,432 vH (= € 2.466,50 : 100 x 1,432) = € 35,32

c) Berechnung: 1 (ompL) : 5 (Arbeitstag /woche) X 180 (Tage) : 10 (Auszahlungen) = 1:5x180:10 =
= 3,6 DMDL (10 mal)

d) Auszahlung: 3,6 (durchschnittl. Wochen pro Monat) X 35,32 = € 127,15 fiir je 10 Monate (Sept.
bis einschl. Juni)

| 2) DMDL-Kiirzung:

a) Dauer: je Werktag, an dem die Dienstleistung wegen Krankheit, Kuraufenthalt und
Pflegefreistellung entfallen ist

b) Hohe der Kiirzung: 1/5 je entfallenen Dienstleistungstag pro Woche

¢) Grund der Kiirzung: 07.11.2005 (Pflegefreistellung), 1 Dienstleistungstag It. Arbeitska-
lender;

€ 127,15 (Monatsbetrag):20 (durchschnittliche Dienstleistungstage im Monat )=6,36 (Kirzung fir 1 Tag);
127,15 - 6,36 = € 120,79 (Anweisung fir November)

| 3) EMDL (Supplierung) voll: |

a) Dauer des Anspruches: wochentlich fir die Dauer des UJ (September bis Juli)
b) H6he einer EMDL: 1,432 vH; 2.466,50 : 100 x 1,432 = € 35,32

| 4) EMDL (Supplierung) teil: |

a) Dauer des Anspruches: wochentlich fir die Dauer des UJ (September bis Juli)
b) H6he einer EMDL: 1,15 vH; 2.466,50 : 100 x 1,15 = € 28,36

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
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Die Jahresnorm beim Vertragslehrer
des Entlohnungsschemas Il L

Die Jahresnorm betragt fur den Vertragslehrer des Entlohnungschemas Il L einheitlich
1784 Stunden (die JN im Ausmalf3 von 1744 ist nicht anwendbar, da beim Vertragslehrer Il
L keine Vordienstzeitenanrechnung durchgefihrt wird).

Die Entlohnung des Il L-Vertragslehrers ist basierend auf dem bisherigen Lehrverpflich-
tungsrecht, unter Zugrundelegung von Jahreswochenstunden, geregelt.

Ausgehend von der bisherigen Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden, die der Vollbe-
schéaftigung entsprechen, wurde daher festgelegt, dass der 23. Teil der Jahresnorm einer
Jahreswochenstunde gleich zu halten ist.

Ausmal der Jahresnorm des Vertr. L. Il L
(am Beispiel von 16 Unterrichtsstunden)

wUv 21: 21 Ustd. sind 100 % der JN wUv 22: 22 Ustd. sind 100 % der JN

100 x 16 : 21 = 76,19 % der IN von 1784 | 100 x 16 : 22 = 72,73 % der JN vom 1784

1784 : 100 x 76,19 = 1359,22 = 1359 JN |1784:100 x 72,73 = 1297,50 = 1298 JN

TB A: 16 Ustd. x 36 =576 B Af 16 U.std. X 3_6 =576
TB B:576: 6 x5 =480 TBB:576.6x5-480_
TB C: 1359 — 576 — 480 = 303 TB C: 1298 — 576 — 480 = 242

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
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Entlohnung des Vertr. L. Il L

Die Entlohnung fir 23 Stunden wird dann umgesetzt, wenn die Jahresnorm von 1784
Stunden erreicht wird.

Eine Beschaftigung des Vertragslehrers im Entlohnungsschema Il L Uber der Jahres-
norm (1784) ist nicht vorgesehen (Ausnahme: Klassenvorstand / Klassenfuihrung, siehe
Seite 9)).

Bei Beschaftigung unter der Jahresnorm gilt nachstehende Regelung:

Eormel fiir a) bei Zuordnung zur wUv von 21 b) bei Zuordnung zur wUv von 22
Stundenum-
rechnung: Anzahl der Ustd. pro Woche x 23 | Anzahl der Ustd. pro Woche x 23
21 22
Daraus ergeben sich folgende Tabellen:
Zuordnung zur wUv von 21 Zuordnung zur wUv von 22
Ustd. bezahlte Std. Ustd. bezahlte Std.
-- -- 22 23
21 23 21 21,95
20 21,90 20 20,91
19 20,81 19 19,86
18 19,71 18 18,82
17 18,62 17 17,77
16 17,52 16 16,73
15 16,43 15 15,68
14 15,33 14 14,64
13 14,24 13 13,59
12 13,14 12 12,55
11 12,05 11 11,50
10 10,95 10 10,45
9 9,86 9 9,41
8 8,76 8 8,36
7 7,67 7 7,32
6 6,57 6 6,27
5 5,48 5 5,23
4 4,38 4 4,18
3 3,29 3 3,14
2 2,19 2 2,09
1 1,10 1 1,05

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
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Entgelt des Vertr. L. Il L

(am Beispiel von 16 Unterrichtsstunden)

Bei der Zuordnung zu der 21-stindigen wUv ergeben 16 Ustd. It. vorstehender Tabelle
17,52 bezahlte Stunden:

IIL/12a2: 1 Jwstd.: € 961,20

| Formel |

Jwstd. x zu bezahlende Ustd. = Monatsentgelt
Teiler 12 oder 10

Teiler 12 * Teiler 10 *

961,20 x 17,52 = € 1.403,35 961,20 x 17,52 = € 1.684.00
12 10

* Lt. 8§ 42 d VBG haben Dienstvertrage fir Unterrichtstatigkeiten, die vor dem 01. Februar des betreffenden
Unterrichtsjahres beginnen und mit dem Unterrichtsjahr enden, als Ende des Dienstverhéltnisses an Stelle
des Endes des Unterrichtsjahres das Ende des betreffenden Schuljahres vorzusehen.

Gem. 8 44 d (1) VBG ist die Jahresentlohnung in zwolf gleich hohen Teilbetrégen als Monatsentgelt auszu-
zahlen. Endet das Dienstverhaltnis vor Ablauf des Unterrichtsjahres, so gebihrt dem Vertragslehrer fur die
Zeit seiner Verwendung in diesem Unterrichtsjahr an Stelle des Monatsentgeltes nach Abs. 1 ein Monatsent-
gelt in der Héhe von einem Zehntel der Jahresentlohnung [§ 44 d (4) VBG].

EMDL des Vertr. L. Il L

Die Vergutungshohe fur eine EMDL des Vertragslehrers im Entlohnungsschema 1l L be-
tragt 1,92 % einer Jahreswochenstunde (Teiler 10 oder 12).

Eine Vergutung von DMDL ist in diesem Entlohnungsschema nicht vorgesehen; &ndert
sich langerfristig das Beschaftigungsausmal3, ist die LFV zu andern und die zusatzlichen
Ustd. werden uber das Entgelt (Bezug) abgegolten.

Beispiel: 1 MDL (Supplierstunde):
IIL/12a2: 1 Jwstd. : € 961,20

Formel Teiler 12 und Teiler 10

Jwstd. X zu bezahlende Ustd. x 1,92 = MDL 961,20x1x1,92=€18,46
100 100

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -33-
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Administrative Umsetzung des LDG 2001
ab Beqginn des Schuljahres 2005/06

Wir er6ffnen die Moglichkeit, verschiedene Abrechnungsformulare im ,elektronischen
Dienstweg" einzubringen.

Unter Beachtung langerfristiger Projekte in diesem Bereich, wie etwa das Projekt ,SAP zur
Schule® sind in erster Linie einfache und einzelne Bereiche davon erfasst, so zB der Be-
schaftigungsnachweis, der Vorlagebericht zu den Beschaftigungsnachweisen, die Mel-
dung der Leitervertretung und der MDL-Ausweis, die alle durch die umfangreiche Neu-
gestaltung des Dienst- und Besoldungsrechtes zu adaptieren waren.

Verwenden Sie daher die entsprechenden regionalen elektronischen Verwaltungspro-
gramme.

Wir werden wie bisher bemuht sein, die Gbermittelten Daten rasch in die Besoldung ein-
flieBen zu lassen haben, haben Sie aber bitte Verstandnis - immerhin haben wir 800 Schu-
len mit knapp 9500 Lehrer dienst- und besoldungsrechtlich zu betreuen.

Auch bei der Gestaltung der oben angefuhrten Dokumente waren wir bemiht, unter Be-
achtung der einzelnen Bestimmungen den Erfordernissen aller Beteiligten gerecht zu wer-
den. Néaheres dazu entnehmen Sie bitte den einzelnen Themenbereichen.

Bei Fragen zu dienst- und besoldungsrechtlichen Auswirkungen der Jahresnorm steht Ih-
nen lhr Bezirkssachbearbeiter (siehe Entgeltnachweis) gerne zur Verfiigung.

Festlegung der Jahresnorm
§ 43 Abs. 1

Der Leiter der Schule hat mit jedem Lehrer der Schule eine Festlegung Uber die H6he der
Jahresnorm in schriftlicher Form zu treffen.
Ein Muster liegt in der Anlage bei (Festlegung der Jahresnorm / Beschéaftigungsnachweis).

Die Festlegung ist zu Beginn des Schuljahres abzuschliel3en. Mit dem Lehrer, der nach
Beginn des UJ den Dienst (Karenzurlaub, lAngere Dienstunfahigkeit, Wiederanstellung ...)
antritt, ist diese Festlegung spatestens am Tage des Dienstantrittes zu treffen.

Diese Festlequng verbleibt grundsatzlich an der Schule, ist aber bei Bedarf dem BSR,
dem LSR bzw. den kirchlichen Beh6rden zu tbermitteln.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
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Anderung allfalliger Dienstzulagen

Durch die Einfilhrung von LDG 2001 haben sich auch Anderungen in Bezug auf Zulagen,
Belohnungen und Mehrdienstleistungen ergeben.

Die Bestimmungen des § 45 LDG

=> Abs. 1 (Anrechnung von Wegzeiten)

= Abs. 2 und 3 (Abgeltung der Leitung einer mehrtagigen SVA mit 4,33 MDL-Stunden)

=>» die fur Lehrer an APS vorgesehenen Belohnungen fir administrative Tatigkeiten und fur
zusatzliche Tatigkeiten im Rahmen der Schulpartnerschaft

werden mit Ablauf des 31.08.2001 aufgehoben.

Laut Erlass des BMBWK vom 30.07.2001 und vom 02.08.2001 (GZ: 722/21111/D/14b/2001)
wird die bisher im 8§ 45 vorgesehene Abgeltung fiir die Leitung von mindestens viertagigen
SVA ab 01.09.2001 durch die Einflihrung einer Belohnung (€ 181,68) ersetzt werden.
Diesbezuglich beachten Sie bitte die Richtlinien des Amtes der Steiermarkischen Landes-
regierung (RA 13/FA6B).

Alle anderen Dienstzulagen fiir den Lehrerbereich wurden nicht geandert.

Beschaftigungsnachweis

Wie bereits erwéhnt, ist der Beschaftigungsnachweis und der Vorlagebericht auf Grund
der Einfihrung der JN neu zu gestalten gewesen. Die alten Formblatter verwenden Sie bit-
te nicht mehr.

Fur bestimmte Falle (Verminderung, Herabsetzung) liegen Muster bei.

Bitte fUllen Sie diese Formulare, die die Grundlage fiir den Bezug des Lehrers bilden, in ih-
ren einzelnen Punkten genau aus.

Grundsatzlich ist anzugeben bei:

= Jahresnorm: 1784, 1744 bzw bei Invaliditdt und Herabsetzung die endgiltige HOhe
der JN nach Abzug der ,Verminderungsstunden®.

= TB A:

a) wenn der Lehrer ausschlieB3lich an einer Schule und einer Schulart (zB nur HS)
Dienst leistet, brauchen die Ustd. nicht aufgeschlisselt werden. Sehr wohl sind die Stun-
den dann aufzuschlisseln, wenn der Lehrer an zB einer der HS angeschlossenen PTS-
Klasse unterrichtet (Grund: eventueller Zulagenanspruch);

b) die Ustd. an den zu benennenden Nebenschulen (zB HS Unteroberau, Rel, 4) sind in
[edem Fall aufzuschlisseln (Grund: eventueller Zulagenanspruch);

c) Stunden, die an Bundeseinrichtungen (Padagogische Akademie, Bundesschule, Insti-
tute der Lehreraus- und Lehrerfortbildung) gehalten werden (8§ 22 LDG) sind in jedem Fall
aufzuschlisseln und als solche zu kennzeichnen (Grund: abrechnungsrechtliche und -
technische Grinde);

d) die Stunden fur die Besuchsschullehrertatigkeit sind im im_TB A (zB Mentor PAK
Bund LU [= Lehrubung] 2) und im Kasten ,Zulagen* (bei Mentorentatigkeit) anzugeben
und sind dem Beschéaftigungsausmal zuzurechnen.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
DVR: 0064360 -35-
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Einbringen der Beschaftigungsnachweise

Sie haben 3 Mdglichkeiten:

1) Sie drucken die beiliegenden Formbléatter (BNW und Vorlagebericht) aus und lassen
uns diese Unterlagen wie bisher in Papierform im Dienstweg zukommen. Der Vorlagebe-
richt ist zweifach und der BNW je Lehrer einfach dem LSR vorzulegen.

2) Sie bringen den Vorlagebreicht und die BNW Uber E-Mail im Dienstweg ein.

=>» Driicken Sie beim Ausflllen der Formbléatter bitte nicht die Tabulator- oder Entertaste.

= Loschen Sie Eintrage nicht mit der Entf — Taste sondern mit der Zurlcktaste (€).

= Andern Sie die Grundformatierung nicht.

Speichern Sie dazu zuerst die Formulare auf lnrem Computer ab. Offnen Sie den BNW
und stellen Sie den Cursor am Beginn des Dokumentes (links oben) in das Feld ,Name, |
Amtstitel” (das | zwischen Name, Amtstitel stellt den Cursor dar), dricken anschliel3end
die Taste F11, und der Cursor springt in das zu fullende Feld.

Dricken Sie wieder die Taste F11 so springt der Cursor in das nachste zu flillende Feld.
Tatigen Sie so die entsprechenden Angaben, speichern den BNW ab und beginnen Sie
mit dem nachsten BNW wie oben angefihrt.

Zum Schluss 6ffnen Sie den Vorlagebericht und gehen wie beim BNW beschrieben vor
und leiten den Vorlagebericht mit den angeschlossenen BNW per E-Mail an den BSR.

Der BSR wird die Daten prufen und per E-Mail an den Bezirkssachbearbeiter im LSR wei-
terleiten. Vom LSR werden die BNW in die Besoldung umgesetzt. Der Vorlagebericht wird
bestatigt per E-Mail an den BSR retourniert, der diesen der Leitung der Schule wieder per
E-Mail Gbermittelt.

3) Sie verwenden die entsprechenden regionalen elektronischen Verwaltungsprogramme.

Fur eine bessere Ubersicht sind ab Beginn des Schuljahres 2001/02 vom Leiter auch die
Beschaftigungsnachweise fur kirchl. best. RL, die fur das Bischéfliche Ordinariat der
Dibzese Graz- Seckau bzw die Evangelische Superintendentur (A.B. Steiermark) Reli-
gionsunterricht erteilen, dem LSR zu Ubermitteln.

Gleichzeitig mit der Vorlage der BNW an den LSR sind die BNW jener Lehrer, die Re-
ligionsunterricht _erteilen, den zustandigen kirchlichen Behdrden entweder in_der
Papierform oder mittels E-Mail zu Ubermitteln.

Postanschriften und E-Mailadressen:
a) Bischofliches Ordinariat der Didzese Graz-Seckau, Amt fur Schule und Bildung, 8010
Graz, Bischofplatz 4;
E-Mailadresse: schulamt@kath-kirche-graz.at
b) Evangelische Superintendentur, A.B. Steiermark, 8010 Graz, Mozartg. 9;
E-Mailadresse: stmk@evang.at

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Kdrblerg. 23
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MDL-Ausweis

Durch die totale Neuregelung bei der MDL-Vergutung waren auch hier in der Administrati-
on neue Wege zu gehen.

Die MDL werden ab Beginn des SJ 2001/02 nicht mehr in Form von Leistungseinheiten
abgerechnet, eine (1) Ustd. ist — im Falle der Uberschreitung der wUv - eine (1) MDL.
Die Umrechnung der MDL in Leistungseinheiten entfallt ab 01.September 2001. E-
benso verhalt es sich bei der EMDL.

Die Anweisung der DMDL war durch die komplette Anderung (Pauschalierung, Aliquotie-
rung ...) von der Anweisung der EMDL zu trennen.

Die DMDL wir daher ab Beginn des Schuljahres vom Bezirkssachbearbeiter im LSR auf
Grund der Vorlage des BNW (Berechnung der JN bzw. der wUv) angewiesen bzw. ein-
gestellt.

Fur die Abrechnung der DMDL sind vom Leiter jene Tage, an denen die Dienstleistung an
Dienstleistungstagen (siehe Seite 27) des Lehrers wegen

Krankheit, Kuraufenthalt und Pflegefreistellung
entfallt, am MDL-Ausweis bekanntzugeben.

Ausgehend von 180 Dienstleistungstagen ist jeder Tag, an dem die DIENSTLEISTUNG an
einem Dienstleistungstag (Montag bis Freitag) aus den oben genannten Grinden entfallt,
festzuhalten und am MDL-Ausweis anzufihren.

Beispiel:

Abwesenheit wegen Kuraufenthalt vom 04. bis zum 23. November 2005: das sind 20
Kalendertage, aber nur 14 Dienstleistungstage, an denen die Dienstleistung entfallt.

Im MDL-Ausweis ist daher fir das Abrechnungsmonat November 2005 einzutragen (Rub-
rik Erkrankung , ...) 14

Der gleiche Lehrer erkrankt im Dezember (16 Dienstleistungstage).

Im MDL-Ausweis ist daher fur das Abrechnungsmonat Dezember 2005 einzutragen (Rub-
rik Erkrankung , ...) 16

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
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Einbringen der MDL-Ausweise

Es gilt hier sinngemaf die Regelung wie bei ,Einbringen der BNW*. Verwenden Sie bitte
ausschlief3lich die in der Beilage abgebildete Form. In Papierform ist der MDL-Ausweis
dem LSR zweifach vorzulegen. Zusatzliche Formblatter, wie bisher zB eine Abwesenheits-
liste, sind nicht mehr erforderlich.

Fuhren Sie am MDL-Ausweis jeden Monat alle der Schule (= Stammschule It. Gehalts-
nachweis) zugewiesenen Lehrer an, egal ob sie zum Zeitpunkt der Abrechnung Dienst
leisten, egal, ob sie einen Anspruch auf eine DMDL- oder EMDL-Vergttung haben, egal,
ob sie dienstunféahig waren oder sind.

Beachten Sie bei der EMDL-Abrechnung u.a. auch,

=>» dass unrichtige und unvollstdndige Angaben die Abrechnung der MDL erheblich verzo-
gern kénnen,

=>» dass der Lehrer, fir den Sie eine EMDL abrechnen, die ersten10 Supplierstunden im
Rahmen der JN bereits erbracht hat;

=> ob beim Lehrer eine Teilbeschaftigung vorliegt - wenn ja, dann mussen Sie diese
Stunden pro Woche in “EMDL unter LV” und “EMDL utber LV” (Uber = Uber der grundsatz-
lichen wUv von 21 bzw 22 Wstd.) trennen;

=>» dass alle Eintrage in Bezug auf die EMDL in Wochenstunden anzugeben sind (es gibt
grundsétzlich keine Leistungseinheiten mehr), zB fur 4 zu vergitende EMDL geben Sie 4
an.

Fir den Eintrag in den MDL-Ausweis, betreffend die Refundierung gilt folgende Zuordnung:

- 2| embL EMDL EMDL 8§16

2 2 an APS Refund'1 | Refund 2 GehG EMDL

g0 BMBWK LSR SVA L
PersZl Zu- und Vorname < G | unter | tber | unter | Gber | unter | tber | unter | dber | o9

k2 E LV LV LV LV LV LV LV LV

w o | 6061 | 6060 | 6065 | 6064 | 6063 | 6062 | 6067 | 6066
669955 | OBERMAYERMULLER Susanne | 2 3

PersZI: tragen Sie hier bitte die Personalzahl des Lehrers (siehe Gehaltsnachweis) ein.
Bedenken Sie bitte, dass unrichtige Personalzahlen die Abrechnung der MDL wesentlich
verzogern kénnen.

Zu- und Vorname: siehe Gehaltsnachweis
Erkrankung, Kur, Pflegefreistellung: hier geben Sie die fur das oben angefiihrte Monat,

die Tage des Dienstleistungsentfalles wegen der angefuhrten Grinde (Erkrankung, Kur,
Pflegefreistellung) an.

EMDL an APS: hier sind die Einzelmehrdienstleistung des Lehrers, die an der oder einer
APS erbracht wurde und als zu bezahlende MDL gilt, in Stunden einzutragen

Wir, die Abteilung A 1, sind fur Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung;
DVR: 0064360
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Fir die Refundierung gem. 8 22 LDG werden zugeordnet:

EMDL Refund 1 BMBWK:

Mitverwendungen an:

= Padagogische Akademie des Bundes in Stmk.,

=» Padagogische Akademie der Didzese Graz-Seckau,

=>» alle Padagogischen Institute aul3erhalb des Bundeslandes Stmk.

EMDL Refund 2 LSR:

Mitverwendungen an:

=» Bundesschulen und

=>» alle anderen Lehreraus- und Lehrerfortbildungsinstitute in der Stmk.

8 16 GehG SVA: hier sind ausschlief3liche jene Stunden anzugeben, die sich netto (Abzug
aus TB A und TB B) aus der vertretungsweisen Teilnahme eines Lehrers an mehrtagigen
SVA ergeben (siehe Seite 29).

EMDL Il L: Eintrag der EMDL flr den Vertragslehrer des Entlohnungsschemas Il L.

Bezirks-Personalreserve

Fur den Lehrer, der im Rahmen der Bezirks-Personalreserve eingesetzt und verwendet
wird, gilt die Jahresnorm wie fur jeden anderen Lehrer auch.

Die 3 Tatigkeitsbereiche der Jahresnorm werden sich in dieser Verwendung nicht immer
voll umsetzen lassen. Im Laufe des UJ muss aber die Umsetzung in einem hohen Malie
gelingen.

Eine Umschichtung der Stunden von einen TB in einen anderen TB ist nicht vorgesehen.
Die auf Seite 7 abgebildete Zuordnung des Lehrers zu einer bestimmten wUv ist einzuhal-
ten; so wird zB ein HL, der ausschlief3lich einer VS zur Dienstleistung zugewiesen ist, ei-
ner wUv von 22 zuzuordnen sein.

Vertragslehrer des Entlohnungsschemas Il L werden generell mit 18 Unterrichtsstun-
den eingesetzt und erhalten die entsprechende Grundentlohnung.

Vertragslehrer des Entlohnungsschemas | L werden entsprechend ihrem DV eingesetzt
und entlohnt.

Ergibt die Summe der Unterrichtserteilung pro Woche ein Ausmal3, das tUber dem oben
bezeichneten Ausmalf3 (wUv) liegt, so werden diese als EMDL abgegolten.

Fur die Abrechnung der Stunden ist nach wie vor der ,Arbeitsnachweis” zu verwenden. All-
fallige aus dem Arbeitsnachweis resultierende EMDL werden _ausschliel3lich vom zu-
standigen Sachbearbeiter im LSR f. Stmk. errechnet und zur Anweisung gebracht.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
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Dienstzulage fiir den Leitervertreter

Durch den Wegfall des Formblattes ,MEHRDIENSTLEISTUNGSAUSWEIS" ist die Mel-
dung der ,Leitervertretung“ neu zu regeln:

Der Leiter wird ersucht, diese Meldung bis zum Ende des jeweiligen Abrechnungszeitrau-
mes (Monat) - sinnvollerweise zusammen mit der MDL-Abrechnung - an den BSR zu er-
statten.

Der BSR wird diese Meldung mit dem unten als Auszug abgebildeten Muster nach Pri-
fung (und Zusammenfassung mit den Meldungen anderer Leiter) mittels E-Mail an den
LSR weiterleiten.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkhkkkkkkkkkhkkkkkkkk

BEZIRKSSCHULRAT XY

Musterort, am

1. Meldung von LEITERVERTRETUNGEN
fur Monat: September 2004

Schule | HS UNTEROBERAU | Klassenanzahl | 14
Pers. ZI. | Leitervertreter | von | bis Tage
620012 | MAYERHOFER Susanne 13.09.2005 | 16.09.2005 | 4

Fur den Vorsitzenden des Bezirksschulrates:

BSI N.N. eh.
F.d.R.d.A.:
Mustersekr.eh.

*kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkkk

Gleichzeitig erlauben wir uns, die Bestimmungen des 8 106 Abs. 2 Z. 7 lit. b LDG zu wie-
derholen:

... Landeslehrern, die Schulleiter vertreten, ohne mit der Leit ungsfunktion betraut worden
zu sein (8 27 Abs. 2), fur jeden Tag der Vertretung eine Vergutung in Hohe des verhalt-
nismafigen Teiles der sich nach den Bestimmungen des § 57 des Gehaltsgesetzes 1956
richtenden Dienstzulage gebuhrt.”

Der Anspruch auf diese Zulage ist erst dann gegeben, wenn der Schulleiter an einem oder
mehreren Tagen — egal aus welchen Grinden auch immer — seiner Dienstleistungsver-
pflichtung nicht nachkommen kann. Es reicht fir den Zulagenanspruch nicht aus, wenn
der Leiter zB an einem Tag fur drei Stunden an der Dienstleistung verhindert ist.

Wenn der Leiter mehr_als sieben Tage (zB Dienstag bis einschlie3lich Dienstag der
nachsten Woche) an der Dienstleistung verhindert ist, kann auch der Samstag bzw Sonn-
tag fur die Anzahl der Vertretungstage mitgerechnet werden.

Wir, die Abteilung A 1, sind flr Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung; 8011 Graz, Korblerg. 23
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Anlagen

Formblatter

1) Beschéaftigungsnachweis
2) Vorlagebericht
3) MDL-Ausweis
4) Leitervertretungsformular

(GZ: VI La 2/63 vom 25.07.2005)

Wir, die Abteilung A 1, sind fur Sie da: Mo - Fr 08.30 - 12.00 bzw. nach Vereinbarung;
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	Leiter einer Volksschule
	Grund der Verminderung der wUv von 20 Wstd.
	Leiter einer HS, PTS bzw. Sonderschule
	Grund der Verminderung der wUv von 20 Wstd.
	Leiter eines Sonderpädagogischen Zentrums 
	Grund der Verminderung der wUv von 20 Wstd.
	Sonderpädagogisches Zentrum  
	(Wahrnehmung der Aufgaben des SPZ durch den BSR)
	Grund der Verminderung der wUv von 22 (!) Wstd.

	Von 720 Jahresstunden (Tätigkeitsbereich A) werden die entsprechenden Verminderungs-stunden (Jstd.) abgezogen. Dieses Ergebnis ist durch 36 (Wochen) zu teilen und ergibt somit die wöchentliche Unterrichts- bzw. Supplierverpflichtung (aber keine zusätzlichen 10 Jstd. Supplierverpflichtung).  
	Leiter einer HS, 11 Klassen;  
	weniger als 25 DJ - JN: 1784
	Jstd.
	Wstd.
	Leiter einer PTS, 4 Klassen;  
	mehr als 25 DJ - JN: 1744
	Jstd.
	Wstd.
	Leiter einer VS, 11 Klassen; 
	 weniger als 25 DJ - JN: 1784
	Jstd.
	Wstd.
	Leiter einer SS (3 Klassen) u. SPZ (15 Kl.); mehr als 25 DJ - JN: 1744
	Jstd.
	Wstd.
	720
	-
	72
	-
	162
	15 Klassen mit Kinder mit SPF 
	(15 : 2 = 7,5 = 7; 7 x 54 = 378)
	-
	378
	10,50
	( Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis (Pragmatisierung): hier wird sich im Regelfall die Zuordnung zu einer bestimmten wUv und damit die Jahresnorm mit der Pragmatisierung nicht ändern, da die Verwendung auf dem Dienstposten, auf den der Lehrer ernannt werden soll, zum Zeitpunkt der Pragmatisierung bereits gegeben sein muss.  
	(  Ernennung auf einen anderen Dienstposten: siehe Pragmatisierung. 
	 
	( Betrauung mit der Leitung: wird ein Lehrer während des Unterrichtsjahres mit der Leitung einer Schule betraut, so ändert sich auf jeden Fall seine JN. Vordergründig tritt diese Änderung im Bereich des TB A (jedenfalls 720 Jstd.) ein, wirkt sich aber auch auf die beiden restlichen TB aus. 
	Die grundsätzliche Berechnung dieser wechselnden JN siehe das Kapitel (siehe Seite 23): 
	Leiter
	Bezugsregelung
	Herabs. der JN / wUv aus gesundheitlichen Gründen
	siehe  
	§ 12g 
	Herabs. der JN / wUv im öffentlichen Interesse
	Herabs. der JN / wUv zur Ausübung ...
	Herabs. der JN / wUv aus beliebigem Anlass
	Dienstleistung während der Herabs. der JN / wUv
	Beendigung oder Änderung der Herabs. der JN / wUv
	Ausnahmen von der Herabs. der JN / wUv
	 
	 
	 
	siehe  
	§ 12g 
	 
	An alle 
	Endergebnis
	Endergebnis
	Endergebnis
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